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1. In Nummer 1.1 Satz 1 und Nummer 7.2 Satz 2 wird die Anga-
be „2003 bis 2007“ durch die Angabe „2003 bis 2009“ ersetzt.

2. Nummer 9 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Sie tritt am 30. Juni 2010 außer Kraft.“

3. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft.

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 674

I. Amtlicher Teil

Erster Erlass zur Änderung des Erlasses „Richtlinie über die Förderung von 
Investitionen zur Errichtung und zum Ausbau von Schulen in Ganztagsform“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 10. Oktober 2006 – 280D-3211-05/519 –

Die Verwaltungsvorschrift „Richtlinie über die Förderung von Investitionen zur Errichtung und zum Ausbau von Schulen in Ganz-
tagsform“ vom 8. September 2003 (Mittl.bl. BM M-V S. 315) wird wie folgt geändert:

1. Nummer 9.3 wird wie folgt neu gefasst:
„Zeugnisse für die Qualifikationsphase der gymnasialen
Oberstufe sind in einem gesonderten Erlass geregelt.“

2. Nach der Anlage 4 wird die beigefügte Anlage 4a eingefügt.

3. Die Anlage 24 wird wie beigefügt neu gefasst.

4. Die Anlage 25 wird wie beigefügt neu gefasst.

5. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft.

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 674

Zweiter Erlass zur Änderung des Erlasses „Allgemeine Bestimmungen über 
die Zeugnisse und für die Zeugniserteilung allgemein bildender Schulen“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 20. September 2006 – 280D-3211-05/515 –

Die Verwaltungsvorschrift „Allgemeine Bestimmungen über die Zeugnisse und für die Zeugniserteilung allgemein bildender Schulen“
vom 17. November 2004 (Mittl.bl. BM M-V S. 688), geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 27. April 2005 (Mittl.bl. BM 
M-V S. 496), wird wie folgt geändert:
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1. Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5.1 wird wie folgt neu gefasst:
„Neben den zentralen und regionalen Fortbildungsveran-
staltungen wird in jeder öffentlichen Schule schulinterne
Lehrerfortbildung in eigener Verantwortung durchge-
führt.  Die schulinterne Fortbildung muss sich inhaltlich
an der Umsetzung des Schulprogramms orientieren.“

b) Nummer 5.3 wird aufgehoben.

c) Die bisherige Nummer 5.4 wird Nummer 5.3 und wie
folgt neu gefasst:

„5.3 An den allgemeinbildenden Schulen kann in beson-
ders begründeten Fällen eine Pädagogische Klausurta-
gung an zwei aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen im
Schuljahr durchgeführt werden. Diese muss inhaltlich
plausibel und von der Lehrer- und Schulkonferenz be-
schlossen sein.“

2. Dieser Erlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in
Kraft.

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 679
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Dritter Erlass zur Änderung des Erlasses „Fortbildung der Lehrkräfte an 
den öffentlichen Schulen des Landes“

Vom 27. Oktober 2006 – 280D-3211-05/513 –

Der Erlass „Fortbildung der Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ vom 23. September 1993
(Mittl.bl. M-V S. 451), der zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 10. Dezember 1997 (Mittl.bl. M-V 1998 S. 9) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Erlass „Aufgaben des Staatlichen Schulamtes im Rahmen
der Umsetzung des § 34 Abs. 5 des Schulgesetzes und der
Sonderpädagogischen Förderverordnung“ vom 3. Mai 2000
(Mittl.bl. BM M-V S. 272 ) wird aufgehoben.

2. Der Erlass „Außer-Kraft-Treten der „Rahmenrichtlinien Ge-
schichte, gymnasiale Oberstufe“ vom 21. Juli 2000 (Mittl.bl.
BM M-V S. 432 ) wird aufgehoben.

3. Der Erlass „Außer-Kraft-Treten der „Rahmenrichtlinien
Englisch, gymnasiale Oberstufe, Grund- und Leistungs-
kurs“ vom 21. Juli 2000 (Mittl.bl. BM M-V S. 432) wird
aufgehoben.

4. Der Erlass „Einführung neuer Rahmenpläne für berufliche
Schulen im Ausbildungsjahr 2000/2001“ vom 21. August
2000 (Mittl.bl. BM M-V S. 431) wird aufgehoben.

5. Der Erlass „Verwaltungsvorschrift zum Schulversuch „Be-
rufsausbildung zum Fachinformatiker/zur Fachinformatikerin
gemäß Berufsbildungsgesetz und allgemeine Hochschulreife
(Berufsausbildung mit Abitur - BMA -)“ vom 22.Oktober
2000 (Mittl.bl. BM M-V S. 527) wird aufgehoben.

6. Der Erlass „Duale Berufsausbildung zum Vermessungstech-
niker mit integrierter Fachhochschulreife“ vom 20. November
2000 (Mittl.bl. BM M-V 2001 S. 3) wird aufgehoben.

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 679

Umsetzung von Deregulierungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Schulen

Vom 10. Oktober 2006 – 280D-3211-05/521

1. In § 5 Abs. 2  wird das Wort „vier“ durch das Wort  „drei“ er-
setzt.

2. In § 7 Abs. 2  wird das Wort „vier“ durch das Wort  „drei“ er-
setzt.

Oberstufenübergangsverordnung

Mittl.bl. BM M-V 2003 S. 208

– Berichtigung –

Folgende Korrekturen sind vorzunehmen:

Schwerin, den 28. September 2006
Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 679



I. Allgemeines

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang
§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen
§ 4 Bildung der Modulnoten
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 6 Vergabe von Credits
§ 7 Prüfungstermine 
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Im Inhaltsverzeichnis und in der Fußnote 2 zum Artikel 20 Ände-
rung des Schulgesetzes wird die Angabe „13. Februar 2002“
durch die Angabe „13. Februar 2006“ ersetzt.

Gesetz zur Gleichstellung, gleichberechtigten
Teilhabe und Integration von Menschen mit Behinderungen und zur 

Änderung anderer Vorschriften

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 633, 635

– Berichtigung –

Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

Schwerin, den 23. Oktober 2006
Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 680

Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Innenarchitektur
der Hochschule Wismar

University of Technology, Business and Design

Vom 13. Juni 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 2. Februar 2006
(GVOBl. M-V S. 30, 148)2, hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die folgende Prüfungsord-
nung für den Bachelor-Studiengang Innenarchitektur als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 
2 Mittl.bl. BM M-V S. 211, 353



I. Allgemeines *

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Sie
umfasst die theoretischen Studiensemester, eine integrierte Pra-
xisphase und die Prüfungen, einschließlich der Bachelor-Thesis.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander
bezogenen bzw. aufeinander aufbauenden Lehrveranstaltungen,
die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen
blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine studien-
begleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem ECTS
richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die Bache-
lor-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird,
nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten Kandidaten
regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte
Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt im Semester 900 Stun-
den. Dieser Zeitaufwand entspricht 30 Credits. Credits werden in
ganzen Zahlen vergeben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung.
Diese enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) In das Studium sind Fachexkursionen als fachwissenschaftli-
che Veranstaltungen integriert, die als eigenständige Lehrveran-
staltungen außerhalb der Hochschule angeboten werden können.
Der Gesamtumfang wird in der Anlage 3 geregelt.

(5) Zur Ergänzung der Ausbildung und Erhöhung des Anwen-
dungsbezugs sind integrierte Praxisphasen als Unternehmens-
praktikum in das Studium eingeordnet. Sie sind bis zum Beginn
der Bachelor-Thesis abzuschließen und sollen in engem zeitli-
chem Zusammenhang in der vorlesungsfreien Zeit absolviert wer-
den. Der Umfang ist in der Anlage 3 geregelt. Ein wesentlicher
Teil der integrierten Praxisphase sollte ins Ausland gelegt werden.

(6) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der
Bachelor-Thesis mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prü-
fungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen
in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen erbracht wer-
den; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Die
Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das
fächerübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden

muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu
können. 

(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend
abgenommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem
für das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden
sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn
des Folgesemesters anzubieten.

(5) Die Zulassung zur Bachelor-Prüfung wird nach Maßgabe des
§ 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen abhängig
gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus Leis-
tungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung
über jeweils eine gemäß dieser Prüfungsordnung als Zulassungs-
voraussetzung für die Bachelor-Prüfung geforderte individuell
erkennbare Studienleistung auf mindestens ausreichendem Ni-
veau; eine weitergehende Benotung findet nicht statt. Ein Leis-
tungsnachweis ersetzt keine Prüfungsleistung und unterliegt nicht
den Regeln des § 9. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrver-
anstaltung wird in der Regel durch einen Leistungsnachweis nach-
gewiesen. Inhalt und Umfang der Leistungsnachweise sind im
§ 22 festgelegt. 

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn die integrierte Pra-
xisphase und die Exkursionen erfolgreich abgeschlossen, sämtli-
che Modulprüfungen der Bachelor-Prüfung bestanden und die
Bachelor-Thesis einschließlich des Kolloquiums mindestens mit
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet
ist. Dies gilt auch für die Bachelor-Thesis und das Kolloquium.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Bachelor-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung,
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die
Bachelor-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere
auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgeset-
zes hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung nicht bestanden, und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der
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* Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. 

Soweit die folgenden Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.



einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer
Gewichtung gemäß der Credits in der Anlage 1.

Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote =

(Summe der CR)

Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut
bei einem Durchschnitt 
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut
bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend
bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend

(2) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheb-
lich über den durch-
schnittlichen Anforderun-
gen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen
erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr
genügt

§ 6
Vergabe von Credits

(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2) Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module,
die integrierte Praxisphase und die Bachelor-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium vergeben.

(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen
Modulprüfung, die erfolgreiche Durchführung der integrierten
Praxisphase oder das Bestehen der Bachelor-Thesis mit dem
dazugehörigen Kolloquium voraus.

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Bachelor-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Regel-
studienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs
Wochen vorher die Prüfungstermine und macht sie durch Aus-
hang bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester
unmittelbar nach Abschluss der Vorlesungszeit anzubieten. 

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach den
§ 22 erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind,
sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor-Thesis zu
informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweili-
gen Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Bachelor-Prüfung die Rechtsfolge des § 17
Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich zu einer Prüfung gemäß § 20 Abs. 3 zu
melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist
gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. Zwi-
schen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müs-
sen mindestens vier Wochen liegen.

( 2 ) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 3 festgelegten
Fristen zur Meldung für seine letzte Modulprüfung um mehr als
zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich gemeldet hat,
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Modul-
prüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Bachelor-Prüfung
als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend
für eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Bachelor-
Thesis. Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten
hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die
Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der
dem Studierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschul-
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gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.
Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semes-
tern, ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandi-
dat nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen
Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen
möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenen Umfang besucht und je Semester mindestens zehn
Credits erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens
jedoch bis zu zwei Semestern, nicht auf die Regelstudienzeit
angerechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als
gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsmäßigen Organen der Hochschule tätig und nachweislich
am ordnungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert
war. Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen,
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die
Beendigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vor-
legt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Bachelor-Thesis

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch).
Satz 1 gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswid-
rigen Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für
nicht bestanden erklärt wurde. Für die Bachelor-Thesis gilt Ab-
satz 11.

(2) Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Bachelor-Prüfung kann
zur Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch
bestandener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Steh-
greife anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt
mit der Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.

(3) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen. 

(4) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten. 

(5) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-

fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Bachelor-Thesis gilt
Absatz 10.

(6) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen.

(7) Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor,
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch
erforderlich wird.

(8) Eine zweite Wiederholung kann für in der Anlage 3 zu be-
stimmenden Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären Prü-
fungstermin erfolgen.

(9) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprü-
fung als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden
ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kan-
didaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den
Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studie-
renden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächst-
mögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht
entgegensteht.

(10) Die Bachelor-Thesis und das Kolloquium können bei einer
Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Bachelor-Thesis,
die „ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundes-
republik Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss
alsbald, spätestens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergeb-
nisses der Bachelor-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt
werden. Eine Rückgabe des Themas der Bachelor-Thesis ist nur
zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten
Bachelor-Thesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat.

(11) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 3, 5, 8 und 9
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Bachelor-
Thesis als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandi-
dat hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt
oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüg-
lich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit des Studierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzu-
legen. Der Krankheit des Kandidaten steht die Krankheit eines
von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich.
Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund an, so wird ein neuer
Termin anberaumt, der dem Studierenden schriftlich mitgeteilt
wird; dies ist in der Regel der nächstmögliche Prüfungstermin,
sofern der anerkannte Grund dem nicht entgegensteht. Die
bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall an-
zurechnen.
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§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung oder ein Ent-
wurfsprojekt nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit
erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Bachelor-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat
er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In
schwer wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kan-
didaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu
bescheinigen und gemäß der Notenskala nach § 12 zu bewerten.
Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweili-
gen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang
in Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des
Umfangs wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorge-

nommen, sie bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den
Prüfungsausschuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften
sinngemäß. Folgende Arten von Prüfungsleistungen können
erbracht werden:

a) Mündliche Prüfung (§ 12)
b) schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Ar-

beiten (§ 13)
c) Hausarbeit
d) Referat
e) Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien
f) Projektarbeit (§ 14)
g) Alternative Prüfungsleistungen können sein:

– Referate
– Rechnerprogramme 
– Rollenspiele
– Diskussionsleitungen
– Kolloquien
– sonstige schriftliche Arbeiten
– Experimentelle Arbeiten
– Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
– Hausarbeit
– Projektarbeit (§ 14)

Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbeglei-
tende Prüfungen außerhalb des von der Hochschule festgelegten
Prüfungszeitraumes erbracht werden.

(2) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltungen zu halten. Es umfasst die eigen-
ständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themen-
gebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der
einschlägigen Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 Minuten
bis 30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende The-
matik eröffnet und vertieft werden.

(3) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments
sowie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Ver-
suchsablaufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4) Ein Entwurfsprojekt ist eine selbständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis präsentiert oder
in einer oder mehreren Veranstaltungen kritisch reflektiert wird.

(6) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
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gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu
erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes
verlangt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen.
Für chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinn-
gemäß.

(7) Sind für die in §§ 22 und 23 dargestellten Prüfungsleistungen
Wahlmöglichkeiten für die Prüfungsart vorgesehen, so kann der
Prüfer zwischen den aufgeführten Möglichkeiten auswählen. Die
Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen
Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in
Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des
Umfangs wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorge-
nommen, sie bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den
Prüfungsausschuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften
sinngemäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der
Prüfer.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen.
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Bachelor-Thesis und Kolloquium

(1) Die Bachelor-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Bachelor-Thesis kann von einem Professor oder einer
anderen nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese
an der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die
Bachelor-Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule
Wismar durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein
Thema für die Bachelor-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des The-
mas erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Bachelor-Thesis machen. Der Zeit-
punkt der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen.
Das Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben wer-
den. Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unver-
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über
den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der
zuständigen Prüfer. Ein Thema für die Bachelor-Thesis wird von
Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anla-
ge 1 für die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie das Praktikum
vorgesehenen Credits erworben hat, nach der letzten Modulprü-
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fung nicht innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag für das
Thema einreicht.

(4) Die Bachelor-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheid-
bar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis und deren Ver-
längerung werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang der Bachelor-Thesis sind vom Betreuer so
zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis
eingehalten werden kann.

(6) Die Bachelor-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die
Bachelor-Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen
oder anderen künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese
im Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts
abzuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist
mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Bachelor-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Bachelor-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer wer-
den vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertun-
gen sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung
durch die beiden Prüfer wird die Note der Bachelor-Thesis aus
dem arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender
Anwendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Bei Abweichungen von mehr
als einer Note bestellt der Prüfungsausschuss einen dritten Prüfer,
der im Rahmen der Vorschläge des Erst- und Zweitgutachters die
Note festsetzt. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht
überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Bachelor-Thesis zu präsentieren. Die
Bewertung der Bachelor-Thesis ist dem Kandidaten erst nach dem
Kolloquium unter Berücksichtigung ihres Ergebnisses mitzutei-
len.

(9) Das Kolloquium wird von den in Absatz 7 bezeichneten Prü-
fern bewertet. Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens
30Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kolloquium ist hoch-
schulöffentlich, es sei denn, der Kandidat widerspricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil
von 25 % in die Note für die Bachelor-Thesis ein. Wird das Kol-
loquium „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer
Gesamtbewertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind
die Bachelor-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium
zu wiederholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss des Fachberei-
ches gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammenset-
zung wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher
Mitarbeiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Profes-
soren zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatz-
mitglied aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein
Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind
und diese ihr Amt angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er
beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit
die Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des
Prüfungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidun-
gen, insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über
die Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studien-
leistungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfas-
sung über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsauf-
gaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bache-
lor-Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten.
Das Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prü-
fungsausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsaus-
schuss gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Stu-
dienplanes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.
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(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung

steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 Landes-
hochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-

sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen und zur Bachelor-Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1

Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas

für die Bachelor- Thesis
10. Zustellung des Themas der Bachelor-Thesis an den Kandi-

daten
11. Entgegennahme der fertiggestellten Bachelor-Thesis
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelor-

urkunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach
§ 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Bachelor-Prüfung oder eine
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandi-
daten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Kandidat kann für die Bachelor-Thesis und die mündli-
chen Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen.
Der Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. Soweit die Bachelor-Prüfung
Fächer nicht enthält, die an der Hochschule Wismar Gegenstand
der Bachelor-Prüfung sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen
möglich.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch ECTS-
Punkte nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studi-
ums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen.
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt-
betrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der An-
rechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu
beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend. 

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können angerech-
net werden.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.
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§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer 

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschul-
reife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbeson-
dere §§ 19 und 20 Landeshochschulgesetzes (Zugangsprü-
fung; Einstufungsprüfung) oder von der zuständigen staatli-
chen Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechti-
gung, einer bestandenen künstlerischen Eignungsprüfung
und dem Nachweis des zu leistenden Vorpraktikums für den-
selben Bachelor-Studiengang an der Hochschule Wismar ein-
geschrieben ist und

2. ein Studium nach Maßgabe der Studienordnung absolviert hat
und 

3. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfun-
gen (§ 22) erbracht hat.

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung
meldet, in demselben Bachelor-Studiengang an der Hochschule
Wismar eingeschrieben ist.

(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt
wurden:

1. eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse
2. der Nachweis der erforderlichen Prüfungsvorleistungen (§ 22)
3. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen ge-

mäß der Studienordnung
4. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-

sprechender Prüfungen
5. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer

Bachelor-Prüfung in demselben oder einem verwandten
Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik
Deutschland einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden
und dass auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an
einer anderen Hochschule anhängig ist und

6. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 3 erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgeset-
zten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne An-
rechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurück-
genommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1. die in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder die
Verfahrensvorschriften nach Absatz 3 nicht erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Studi-

engang an einer Hochschule entweder die Bachelor-Prüfung
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Bachelor-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss des Bachelor-Studienganges. Durch die Prüfung
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines
Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2) Die Bachelor-Prüfung wird mit der Bachelor-Thesis und dem
dazugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur abgeschlossen werden, wenn
alle in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen erbracht
worden sind. 

(2) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser
Anlage bezeichneten Modulprüfungen.

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelor-Thesis und
zum Kolloquium werden in der Anlage 3 geregelt.

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus

– den Modulprüfungen und
– der Bachelor-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß

§ 15.

(2) Die Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Bachelor-Stu-
diums, deren Umfang und Art, sind der Anlage 1 zu entnehmen.

(3) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1
angegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(5) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das
betroffene Studienfach angeboten werden.
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(6) Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der
Gesamtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und 

Zeugnisergänzung

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den
Modulnoten gemäß § 23 und der Note der Bachelor-Thesis
(einschließlich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem
Anteil von 75 %, die Bachelor-Thesis mit Kolloquium mit einem
Anteil von 25 % in die Gesamtnote ein. Darüber hinaus können
weitere Regelungen in der Anlage 3 getroffen werden.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 Abs. 2 entsprechend.

(3) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4) Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis
in deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu-
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der
Bachelor-Prüfung, das Thema der Bachelor-Thesis und deren
Note sowie die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung aufzunehmen.
Auf Antrag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen
in den Zusatzmodulen (§ 28) und die bis zum Abschluss der
Bachelor-Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis
aufgenommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem
Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prü-
fungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges
anzugeben.

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist.

(6) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g ) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)
h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das

nationale Hochschulsystem

§ 26
Hochschulgrad und Bachelorurkunde

(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird der erste berufsqua-
lifizierende Abschluss verliehen.

Die genaue Bezeichnung für den Bachelorgrad regelt die Anlage 3.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bache-
lorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Ver-
leihung des Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan
des Fachbereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hoch-
schule Wismar versehen.

III. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung
entsprechend berichtigt und die Bachelor-Prüfung für „nicht
bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelor-
Thesis.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul-
prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen

Nr. 11/2006 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 689

Fächergruppe Abschlussbezeichnung

Gestaltung Bachelor of Arts (B.A.)

Ingenieurwissenschaften Nach der inhaltlichen Ausrich-
tung des Studiengangs:
Bachelor of Science (B.Sc.)
oder
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Rechtswissenschaften Bachelor of Laws (LL.B)

W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n nach der inhaltlichen Ausrichtung
des Studiengangs:
Bachelor of Arts (B.A.)
oder
Bachelor of Science (B.Sc.)



der Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu
Unrecht erwirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so
kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die
Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Bachelor-Prüfung auf-
grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer
Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlos-
sen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gut-
achten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist an
das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
In-Kraft-Treten

(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

(2) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, die im Wintersemester 2006/2007 für den Bachelor-
Studiengang Innenarchitektur an der Hochschule Wismar einge-
schrieben werden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 18. Mai 2006 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 13. Juni 2006.
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Wismar, den 13. Juni 2006

Der Rektor
der Hochschule Wismar

Professor Dr. Norbert Grünwald
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Anlage 3

Besondere Bestimmungen

§ 1
Abschluss, Inhalt und Zeiten

(1) Das Studium schließt mit dem „Bachelor of Arts“ ab.

(2) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester.

(3) Die im Studienplan für den Bachelor-Studiengang Innenarchitektur ausgewiesene Fachexkursion ist eine eigenständige Lehrver-
anstaltung, die außerhalb der Hochschule angeboten wird. Mit der Teilnahme an insgesamt fünf Exkursionstagen erwirbt der Student
zwei Credits. Die Fachexkursionen werden zu wechselnden Themen jährlich angeboten  und können von Studierenden aller Studien-
semester besucht werden.

(4) In das  Studium ist ein Praktikum von sechs Wochen als Bestandteil zwischen dem vierten und fünften Fachsemester eingeordnet.
Näheres regelt die Ordnung für integrierte Praxisphasen (Anlage 5 der Studienordnung).

§ 2
Bachelor-Thesis und Kolloquium

(1) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis beträgt zehn Wochen. Das Thema der Bachelor-Thesis kann nur einmal und nur inner-
halb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben  werden. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungs-
ausschuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens zwei Wochen verlängern. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

(2) Die Bachelor-Thesis muss unmittelbar nach der letzten Modulprüfung gemäß § 15 Abs. 3 angemeldet werden, andernfalls gilt sie
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten. In
diesem Fall ist die Anmeldung unverzüglich nach Wegfall der Gründe für die Überschreitung zu einem vom Prüfungsausschuss zu
bestimmenden Termin nachzuholen.

(3) Zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis wird zugelassen, wer 150 Credits gemäß dieser Prüfungsordnung nachgewiesen hat. Die
Bearbeitungszeit beginnt in der Regel in der neunten Semesterwoche des sechsten Studiensemesters nachdem alle notwendigen Modul-
prüfungen abgelegt wurden und endet mit der 18. Semesterwoche.

(4) Die Bachelor-Thesis ist in deutscher Sprache abzufassen. Auf Antrag des Studierenden und im Einvernehmen mit dem Betreuer/der
Betreuerin kann der Prüfungsausschuss zulassen, dass die Bachelor-Thesis in einer anderen Sprache verfasst wird; in diesem Fall muss
sie eine Zusammenfassung in deutscher Sprache enthalten. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu
richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

(5) Wurde die Bachelor-Thesis mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet und werden 165 Credits gemäß dieser Prüfungsordnung
nachgewiesen, hat der Verfasser/die Verfasserin die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit in einem hochschulöffentlich durchzuführen-
den Kolloquium zu präsentieren. 

§ 3
Prüfungsleistung/Prüfungsvorleistung

Der Lehrende bestimmt durch Erklärung gegenüber den Studierenden die geltende Art und den Umfang der für die Zulassung zu einer
Modulprüfung notwendigen Vorleistung und die Form der Prüfung innerhalb der ersten Vorlesungswoche.

§ 4
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, davon vier Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Stu-
dierenden. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter/keine wissenschaftliche Mitarbeiterin vorhanden, so fällt dieser Sitz den Professoren
zu.
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§ 5
Zweite Wiederholung von Modulprüfungen

Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung ist zulässig, wenn

– ein besonderer Härtefall vorliegt oder
– der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegenden Modulprüfungen -nach Anlage 1 mit wenigstens „befriedigend“

(siehe Prüfungsordnung § 4) bestanden hat, wobei nicht mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wiederholt werden können
oder

– er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat.

Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt ein-
zureichen.

§ 6
Mindestteilnehmerzahl für Wahlpflichtmodule

Ein Wahlpflichtmodul wird nur ab einer Teilnehmerzahl von mindestens fünf Studierenden durchgeführt. 

§ 7
Bildung der Gesamtnote

(1) In die Ermittlung der gewichteten Durchschnittsnote der Modulprüfungen gehen die Noten aller Module ein. Als Wichtungsfakto-
ren der Modulnoten werden die jeweiligen Credits der Anlage 1 verwandt:

∑ (MODULNOTE · CR)
Gewichtete Durchschnittsnote der Modulprüfungen =  

∑ (CR)

In die Ermittlung der Gesamtnote gehen die gewichtete Durchschnittsnote der Modulprüfungen mit einem Anteil von 75%  und die
Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 25% ein.

(2) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative Note
entsprechend der ECTS-Bewertungsskala auszuweisen:

A die besten 10%
B die nächsten 25%
C die nächsten 30%
D die nächsten 25%
E die nächsten 10%

§ 8
Umrechnungstabelle für ECTS-Noten

Rechnerischer Wert Note ECTS-Grade ECTS-Definition

1,0 bis 1,5 A excellent
1,6 bis 2,0 B very good
2,1 bis 3,0 C good
3,1 bis 3,5 D satisfactory
3,6 bis 4,0 E sufficient
4,1 bis 5,0 F/FX failed.
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Erster Abschnitt: Allgemeiner Teil

§ 1 Regelungsgegenstand
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums
§ 3 Berufspraktische Tätigkeit
§ 4 Aufbau der Prüfungen
§ 5 Prüfungsvorleistungen
§ 6 Bestehen der Prüfung
§ 7 Bildung der Fachnoten 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 9 Arten der Prüfungsleistungen
§ 10 Mündliche Prüfungen 
§ 11 Klausuren
§ 12 Prüfungstermine
§ 13 Zulassung zur Prüfung
§ 14 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen
§ 15 Abweichung von den Regelprüfungsterminen
§ 16 Freiversuch
§ 17 Wiederholung von Fachprüfungen und der Diplomarbeit
§ 18 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 19 Ungültigkeit der Prüfung
§ 20 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 21 Verfahren bei belastenden Entscheidungen
§ 22 Prüfungsausschuss
§ 23 Verfahren im Prüfungsausschuss
§ 24 Zentrales Prüfungsamt
§ 25 Prüfer sowie Beisitzer

Zweiter Abschnitt: Diplomvorprüfung

§ 26 Zweck der Diplomvorprüfung
§ 27 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen
§ 28 Art und Umfang der Diplomvorprüfung
§ 29 Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

Dritter Abschnitt: Diplomprüfung

§ 30 Zweck der Diplomprüfung
§ 31 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen
§ 32 Art und Umfang der Diplomprüfung
§ 33 Diplomarbeit
§ 34 Abgabe und Bewertung der Diplomarbeit
§ 35 Verteidigung der Diplomarbeit
§ 36 Zusatzfächer 
§ 37 Bildung der Gesamtnote und Zeugnis
§ 38 Diplomgrad 
§ 39 Diplomurkunde

Vierter Abschnitt: Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 40 Übergangsregelungen
§ 41 In-Kraft-Treten

Anlage: 
Nebenfächer
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Fachprüfungsordnung für den
Diplomstudiengang Geographie 

an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Vom 10. Juli 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 2. Februar 2006
(GVOBl. M-V S. 30, 148)2, erlässt die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald die Fachprüfungsordnung Geographie als Satzung:

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt:
Allgemeiner Teil

§ 1*
Regelungsgegenstand

Diese Prüfungsordnung regelt in den §§ 26 bis 29 das Verfahren
bei Diplomvorprüfungen und in den §§ 30 bis 39 das Verfahren
bei Diplomprüfungen. Die Vorschriften des Allgemeinen Teils
(§§ 1 bis 25) gelten gleichermaßen für die Diplomvorprüfung und
die Diplomprüfung. 

§ 2
Dauer und Gliederung des Studiums

(1) Die Zeit, in der in der Regel das Studium mit der Diplomprü-
fung als berufsqualifizierende Prüfung abgeschlossen werden

kann (Regelstudienzeit), beträgt neun Semester. Die Zeit der
berufspraktischen Tätigkeit ist in der Regelstudienzeit enthalten.

(2) Das Studium gliedert sich in zwei Studienabschnitte. Der vier-
semestrige erste Studienabschnitt (Grundstudium) wird mit der
Diplomvorprüfung, der fünfsemestrige zweite Studienabschnitt
(Hauptstudium) mit der Diplomprüfung abgeschlossen. Das
Hauptstudium soll grundsätzlich vorbehaltlich anderer Regelun-
gen in den Rahmenprüfungsordnungen erst mit bestandener
Diplomvorprüfung begonnen werden. Das letzte Semester ist Prü-
fungssemester.

(3) Das Studium umfasst das Hauptfach Geographie und zwei
nicht einschreibepflichtige Nebenfächer (siehe Anlage).

(4) Das Lehrangebot erstreckt sich über acht Semester. Der zeit-
liche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Stu-

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 211, 353
* Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 



diums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahl-
pflichtbereich beträgt höchstens 150 Semesterwochenstunden.
Davon entfallen 

– auf das Grundstudium: 
im Hauptfach höchstens 50 Semesterwochenstunden im
Pflichtbereich, 
in jedem Nebenfach höchstens zwölf Semesterwochenstun-
den, 

– auf das Hauptstudium: 
im Hauptfach höchstens zwölf im Pflichtbereich und höchs-
tens 38 Semesterwochenstunden im Wahlpflichtbereich, 
in jedem Nebenfach höchstens 13 Semesterwochenstunden. 

§ 3
Berufspraktische Tätigkeit

(1) Während des Studiums ist eine in den Studiengang eingeord-
nete, dem Studienziel dienende berufspraktische Tätigkeit zu
absolvieren.

(2) Die berufspraktische Tätigkeit dauert insgesamt drei Monate
und ist während der vorlesungsfreien Zeit des Hauptstudiums zu
absolvieren. Sie kann in zwei Teilpraktika geteilt werden, die in
zwei verschiedenen Praktikumsstellen abzuleisten sind. Die
Dauer des Teilpraktikums in einer Praktikumsstelle soll in der
Regel sechs Wochen nicht unterschreiten.

(3) Die berufspraktische Tätigkeit ist durch unbenotete Beschei-
nigungen der Praktikumsstellen nachzuweisen. Ergänzend hat der
Praktikant einen Praktikumsbericht anzufertigen.

(4) Auf Antrag der Studierenden entscheidet der Prüfungsaus-
schuss rechtzeitig vor Beginn des Praktikums über die Eignung
der Praktikumsstelle. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses Geographie zu richten.

§ 4
Aufbau der Prüfungen

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus Fachprüfungen. Die Dip-
lomprüfung besteht aus Fachprüfungen und der Diplomarbeit, die
zu verteidigen ist.

(2) Fachprüfungen setzen sich aus Prüfungsleistungen (§§ 9 bis
11) in einem Prüfungsfach oder in einem fachübergreifenden Prü-
fungsgebiet zusammen. Eine Fachprüfung besteht aus einer bis
höchstens drei Prüfungsleistungen.

(3) Die Diplomvorprüfung und die Diplomprüfung finden in der
Regel am Ende des vierten beziehungsweise des achten Semesters
statt. Sie können durch jeweils zwei Fachprüfungen in einem vor-
gezogenen Prüfungsabschnitt entlastet werden.

(4) Inhalt und Umfang jeder Fachprüfung sind so zu gestalten,
dass der Zweck der Diplomvorprüfung (§ 26) beziehungsweise
der Diplomprüfung (§ 30) erreicht wird. Inhalt und Umfang jeder
Fachprüfung sind so zu bemessen, dass die für die Feststellung der
voraussichtlich erfolgreichen Fortsetzung beziehungsweise des

erfolgreichen Abschlusses des Studiums hinreichende Breite des
Prüfungsstoffes gewährleistet ist.

§ 5
Prüfungsvorleistungen

(1) Zur Diplomvorprüfung und Diplomprüfung wird nur zugelas-
sen, wer bestimmte Prüfungsvorleistungen nach Maßgabe der
§ § 27 und 31 erbracht hat. Prüfungsvorleistungen sind Studienleis-
tungen über die Leistungsnachweise erteilt werden. Prüfungsvor-
leistung ist darüber hinaus auch die Teilnahme an Geländeta-
gen/Exkursionen und Praktika.

(2) Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung einer individu-
ellen, als Zulassungsvoraussetzung für die Diplomvorprüfung
oder Diplomprüfung geforderten, mit mindestens „ausreichend“
(4,0) bewerteten oder mit Erfolg erbrachten, unbenoteten Studi-
enleistung. Die §§ 9 bis 11 sind entsprechend anzuwenden. § 9
Abs. 1, § 10 Abs. 2,  3 und 6 sowie § 11 Abs. 2 gelten nicht.

( 3 ) Ein Leistungsnachweis ersetzt keine Prüfungsleistung. Wird
ein Leistungsnachweis bewertet, geht die Note weder in die Fach-,
noch in die Gesamtnote ein.

§ 6
Bestehen der Prüfung

(1) Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fach-
prüfungen der Diplomvorprüfung bestanden sind. Die Diplom-
prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen der
Diplomprüfung bestanden sind und die Diplomarbeit mit mindes-
tens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 

(2) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindes-
tens „ausreichend“ (4,0) ist. 

(3) Werden für eine Fachprüfung mehrere Prüfungsleistungen
verlangt, muss jede Prüfungsleistung bestanden sein. Bestandene
Prüfungsleistungen werden angerechnet. 

(4) Hat der Kandidat eine Fachprüfung nicht bestanden oder gilt
sie als nicht bestanden oder wurde die Diplomarbeit schlechter als
mit „ausreichend“ (4,0) bewertet, so erteilt das Zentrale Prüfungs-
amt im Auftrag des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierü-
ber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt,
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist
Prüfungsleistungen der Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung
wiederholt werden können. Hat der Kandidat in seinem Studien-
gang die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung endgültig
nicht bestanden, erteilt das Zentrale Prüfungsamt im Auftrag des
Prüfungsausschusses einen Bescheid, in dem darauf hinzuweisen
ist, dass gemäß § 17 Abs. 6 des Landeshochschulgesetzes die
Immatrikulation beendet wird.

(5) Hat der Kandidat die Diplomvorprüfung oder die Diplomprü-
fung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden und will er
das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald fortsetzen, so wird ihm auf Antrag
und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der
Exmatrikulationsbescheinigung ein Notenspiegel ausgestellt, die
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die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt,
dass die Diplomvorprüfung beziehungsweise die Diplomprüfung
nicht bestanden ist.

§ 7
Bildung der Fachnoten

(1) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen,
errechnet sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der Noten der
einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen. Die Fachnote lautet

bei einem Durchschnitt bis 
einschließlich 1,5 = sehr gut;
bei einem Durchschnitt 
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;
bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;
bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend

(2) Besteht eine Fachprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note zugleich die erzielte Fachnote.

§ 8
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von
den jeweiligen Prüfern festgesetzt.

(2) Die Note für die einzelne Prüfungsleistung errechnet sich aus
dem Durchschnitt der Einzelbewertungen der Prüfer. Für die
Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu ver-
wenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheb-
lich über den durch-
schnittlichen Anforderun-
gen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz
Mängel noch den Anfor-
derungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen
erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr
genügt

Die Noten 1,3; 1,7; 2,3; 2,7; 3,3 und 3,7 dienen der differenzier-
ten Bewertung der Prüfungsleistungen.

§ 9
Arten der Prüfungsleistungen

( 1 ) Prüfungsleistungen der Fachprüfungen können nach Maßgabe
der Rahmenprüfungsordnungen als mündliche Prüfungen (§ 10)
sowie Klausuren (§ 11) erbracht werden. 

(2) Macht der Kandidat durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass
er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behin-
derung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der
vorgesehenen Form oder nur mit besonderen technischen Hilfs-
mitteln abzulegen, hat der Prüfungsausschuss ihm zu gestatten,
die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder als gleichwertige Prüfungsleistungen in einer ande-
ren Form oder mit weiteren Hilfsmitteln zu erbringen. Ein ent-
sprechender Antrag ist von dem Kandidaten bei der Meldung zur
jeweiligen studienbegleitenden Fachprüfung beziehungsweise
zum jeweiligen Prüfungsabschnitt zu stellen; er ist schriftlich an
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim
Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

§ 10
Mündliche Prüfungen

(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen,
dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und
spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen
vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt
werden, ob der Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt. 

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abgelegt. Vor der Fest-
setzung der Note gemäß § 8 hört jeder Prüfer die anderen an einer
Kollegialprüfung mitwirkenden Prüfer. Der sachkundige Beisit-
zer soll zum ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung vor der Fest-
setzung der Note gemäß § 8 vom Prüfer gehört werden. Der Bei-
sitzer darf nicht prüfen und nicht bewerten.

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfungsleistung sind in einem Protokoll festzuhalten, aus
dem sich die Begründung der Prüfungsentscheidung ergibt. Der
Kandidat kann zu Beginn der Prüfung nach einer Belehrung durch
den Prüfer auf die Begründung verzichten. Das Ergebnis ist dem
Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung
bekannt zu geben.

(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sind nach Maßgabe der
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zuzulassen, es sei denn, ein
Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse.

§ 11
Klausuren 

(1) In den Klausuren und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der
Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenz-
ten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches ein
Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Es ist
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zulässig, den Kandidaten eines Prüfungstermins Themen zur Aus-
wahl zu stellen.

(2) Klausuren sind in der Regel von mindestens zwei Prüfern zu
bewerten; Bewertungen sind zu begründen. Das Bewertungsver-
fahren soll höchstens vier Wochen dauern. Die Kandidaten sind
über das Ergebnis unverzüglich durch Aushang zu informieren.

(3) Klausuren werden nach Abschluss des Grund- beziehungs-
weise Hauptstudiums und der jeweiligen Einspruchsfrist zurück-
gegeben. 

§ 12
Prüfungstermine

(1) Die Diplomvorprüfung soll nach Beendigung der Vorlesungs-
zeit des vierten Fachsemesters abgelegt werden. Die Diplomprü-
fung soll nach Beendigung der Vorlesungszeit des achten Fachse-
mesters abgelegt werden. Diplomvorprüfung und Diplomprüfung
können vor diesen Zeitpunkten abgelegt werden, sofern die Zulas-
sungsvoraussetzungen (§ 13 Abs. 1) erfüllt sind.

(2) Die Diplomvorprüfung wird so organisiert, dass sie bis zum
Ende des vierten Fachsemesters abgeschlossen werden kann. Die
Diplomprüfung wird so organisiert, dass sie innerhalb der Regel-
studienzeit abgeschlossen werden kann. Die Fakultät stellt durch
das Lehrangebot sicher, dass Prüfungsvorleistungen, Fachprüfun-
gen sowie die Diplomarbeit zu den in dieser Fachprüfungsord-
nung festgesetzten Prüfungsterminen abgelegt werden können.

(3) Die Fachprüfungen der Diplomvorprüfung und der Diplom-
prüfung werden  in jedem Semester in einem Zeitraum von sechs
Wochen im Anschluss an die Vorlesungszeit angeboten. Der Prü-
fungsausschuss kann einen von Satz 1 abweichenden Zeitraum
bestimmen, wenn dies erforderlich ist, um Studierenden die Teil-
nahme an der Prüfung zu ermöglichen, die noch Prüfungsvorleis-
tungen zu erbringen haben. Prüfungen müssen bis zum Ende des
jeweiligen Prüfungszeitraums abgelegt werden. Prüfungen, die
nach dem Ende des jeweiligen Semesters abgelegt werden, bedür-
fen der Genehmigung des Zentralen Prüfungsamtes. Jedoch muss
der Kandidat die Prüfung spätestens vor Beginn des folgenden
Meldetermins (§ 13 Abs. 4) abgelegt haben. Sonst wird die nicht
abgelegte Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Der
Antrag ist schriftlich beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

(4) Die Studierenden sind rechtzeitig über Art und Zahl der nach
den Fachprüfungsordnungen erforderlichen Prüfungsvorleistun-
gen und der zu absolvierenden Fachprüfungen mit den ihnen
zugeordneten Prüfungsleistungen und über die Termine, zu denen
sie zu erbringen sind, sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt
der Diplomarbeit zu informieren. Sie werden durch Aushang in
den Instituten, Fakultäten sowie im Zentralen Prüfungsamt recht-
zeitig bis zum Vorlesungsende bekannt gegeben. Die im Aushang
des Zentralen Prüfungsamtes genannten Termine sind bindend.
Sie können nur durch das Zentrale Prüfungsamt geändert werden.
Ihm sind weiterhin für jede Fachprüfung die jeweiligen Wieder-
holungstermine bekannt zu geben. Zu diesem Zweck erhält der
Studierende bei Aufnahme des Studiums eine Prüfungskarte, auf
der alle von ihm zu erbringenden Prüfungselemente terminlich
vermerkt werden. 

(5) Das Zentrale Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald gibt den Studierenden bei der Immatrikulation
schriftlich bekannt, zu welchem Zeitpunkt unter Berücksichti-
gung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmöglichkei-
ten bei der Diplomvorprüfung und der Diplomprüfung die Rechts-
folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes für sie
eintreten.

§ 13
Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer

1. in dem Semester, in dem er sich zur Prüfung meldet oder eine
Prüfung ablegt, zur Diplomarbeit meldet oder die Diplomar-
beit abgibt in dem entsprechenden Diplomstudiengang an der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald eingeschrieben
und nicht beurlaubt ist;

2. ein ordnungsgemäßes Studium durchgeführt hat, das heißt,
alle nach der Studienordnung erforderlichen Lehrveranstal-
tungen (Pflicht- und Wahlpflichtbereich) absolviert hat (§ 5
Studienordnung);

3. über die geforderten fachlichen Voraussetzungen für die
Zulassung zur Prüfung verfügt, das heißt, die in der Fachprü-
fungsordnung nach Art und Zahl vorgeschriebenen Prüfungs-
vorleistungen erbracht hat (§§ 27 und 31);

4. die in § 3 vorgesehene berufspraktische Tätigkeit absolviert
hat.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn

1. die Studierenden in Deutschland eine entsprechende Prüfung
in demselben oder einem fachverwandten Studiengang end-
gültig nicht bestanden haben oder

2. sie sich in einem solchen Studiengang in einem schwebenden
Prüfungsverfahren befinden oder 

3. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt
haben oder

4. die Unterlagen unvollständig sind und nach Aufforderung
unvollständig bleiben oder

5. der Kandidat seinen Prüfungsanspruch durch Überschreiten
der Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfung oder
deren Ablegung gemäß § 15 verloren hat.

(3) Die Zulassung darf im Übrigen nur versagt werden, wenn eine
gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 erteilte Auflage nicht erfüllt wurde.

(4) Der Studierende muss die Zulassung zu jeder erstmals anzu-
meldenden studienbegleitenden Fachprüfung, zu jedem Prüfungs-
abschnitt und zur Diplomarbeit beantragen (Meldung). Bei der
Wiederholung von Fachprüfungen erfolgt eine automatische
Anmeldung durch das Zentrale Prüfungsamt. Die Meldung ist für
die Prüfungen des Wintersemesters nur in den ersten beiden vol-
len Wochen des Dezember, für die Prüfungen des Sommersemes-
ters nur in den ersten beiden vollen Wochen des Mai zulässig
(Meldefrist). Es wird jeweils eine Frist gesetzt, zwischen deren
Ende und dem Beginn der Prüfung mindestens vier Wochen lie-
gen müssen. Die Meldung erfolgt in der Regel in elektronischer
Form nach den von der Universität vorgehaltenen Verfahren. Zur
Diplomarbeit gilt nur derjenige als gemeldet, der die Zuweisung
eines Themas für die Diplomarbeit beantragt hat.
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(5) Versäumt der Studierende aus von ihm nicht zu vertretenden
Gründen die Meldefrist des Absatzes 4, sind diese Gründe dem
Zentralen Prüfungsamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Auf § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 dieser Prü-
fungsordnung wird verwiesen. Erkennt das Zentrale Prüfungsamt
die Gründe an, so gilt die Meldefrist als nicht versäumt.

(6) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 Nr. 1 bis 5
genannten Zulassungsvoraussetzungen und

2. das Studienbuch sowie
3. eine Erklärung darüber, ob der Studierende bereits die ent-

sprechende Prüfung in demselben Studiengang oder in einem
fachverwandten Studiengang endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem solchen Studiengang in einem schweben-
den Prüfungsverfahren befindet

(7) Sind alle Prüfungsvorleistungen erfüllt, wird dem Kandidaten
durch das Zentrale Prüfungsamt eine Zulassung erteilt. Diese
Zulassung ist im Zentralen Prüfungsamt von den Kandidaten abzu-
holen und vor jeder Prüfung dem Prüfer vorzulegen. Der Prüfling
ist verpflichtet, dem Prüfer die Zulassung vorzulegen. Nur nach
Vorlage der Zulassung darf der Prüfer eine Prüfung abnehmen.
Eine ohne Zulassung durchgeführte Prüfung ist unwirksam.

(8) Die erteilte Zulassung gilt auch für eine etwaige Wiederho-
lungsprüfung.

(9) Das Studienbuch ist dem Studierenden spätestens mit dem
Zeugnis oder einer Bescheinigung gemäß § 6 Abs. 3 und 4 aus-
zuhändigen. Die übrigen Unterlagen verbleiben bei der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

§ 14
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 

Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an
einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in Deutsch-
land in einem Studiengang erbracht wurden, der derselben Rah-
menordnung unterliegt. Die bestandene Diplomvorprüfung wird
ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Die Fachprüfungsord-
nungen können regeln, dass, soweit die Diplomvorprüfung Fächer
nicht enthält, die an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald Gegenstand der Diplomvorprüfung, nicht aber der Diplom-
prüfung sind, eine Anrechnung mit Auflagen möglich ist.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studi-
enleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie
in Inhalt, Umfang und Anforderungen denjenigen des entspre-
chenden Studiums an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und -bewertung vor-
zunehmen.

(3) Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden,

sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Abspra-
chen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu
beachten. Die Anrechnungspraxis soll im Rahmen des Rechts die
Bereitschaft zum Auslandsstudium fördern.

(4) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien sowie für multimedial
gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die Absätze 1
bis 3 entsprechend; Absätze 2 und 3 gelten außerdem auch für
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an
Fachschulen, Ingenieurhochschulen und Offiziershochschulen
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

(5) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden angerech-
net.

(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und nach Maßgabe dieser Fachprüfungsordnung in die
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichba-
ren Notensystemen wird der Vermerk „anerkannt“ aufgenommen.
Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Deutsch-
land erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der Studierende
hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
Über die Anrechnung künftiger Studien- und Prüfungsleistungen
wird auf Antrag des Studierenden vorab entschieden, wenn dieser
ein berechtigtes Interesse darlegt.

(8) Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Das studenti-
sche Mitglied ist bei der Anrechnung von Prüfungsleistungen
nicht stimmberechtigt.

§ 15
Abweichung von den Regelprüfungsterminen

(1) Studierende, die die Fristen zur Meldung für die Diplomvor-
prüfung oder zur Meldung für die Diplomprüfung versäumt
haben, werden vom Zentralen Prüfungsamt zu einer fachspezifi-
schen Studienberatung geladen.

(2) Überschreitet der Studierende aus von ihm zu vertretenden
Gründen die in der Fachprüfungsordnung festgelegten Fristen zur
Meldung für die Diplomvorprüfung um mehr als zwei Semester
oder legt er eine Fachprüfung, zu der er sich gemeldet hat, aus von
ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Prüfung als
abgelegt und nicht bestanden. Überschreitet der Studierende aus
von ihm zu vertretenden Gründen die in der Fachprüfungsordnung
festgelegten Fristen zur Meldung für die Diplomprüfung um mehr
als insgesamt vier Semester oder legt er eine Fachprüfung, zu der
er sich gemeldet hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht
ab, so gilt diese Prüfung als abgelegt und nicht bestanden.

(3) Der zuständige Prüfungsausschuss kann bei Hochschulab-
schlussprüfungen  unter Würdigung der Ursachen für die Verzö-
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gerung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 zulassen, wenn
der Studierende nach Inanspruchnahme einer Studienberatung
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die
Beendigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

(4) Hat der Studierende die Gründe der Überschreitung im Sinne
von Absatz 2 nicht zu vertreten, so hat er dies unverzüglich
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen; die Anzeige ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten. Anerkennt das Zentrale
Prüfungsamt die Gründe, so wird ein neuer Termin anberaumt,
der dem Studierenden durch das Zentrale Prüfungsamt schriftlich
mitzuteilen ist.

(5) Die nicht zu vertretenden Gründe sowie Grundsätze zur
Glaubhaftmachung und zur angemessenen Fristverlängerung wer-
den auf Grund einer Satzung bestimmt. Bei der Berechnung der
Fristen gemäß Absatz 2 werden die Inanspruchnahme der gesetz-
lichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit (§ 38
Abs. 7 des Landeshochschulgesetzes) nicht mit einbezogen.

§ 16
Freiversuch

(1) Hat ein Studierender nach ununterbrochenem Studium Fach-
prüfungen innerhalb der Regeldauer des Grundstudiums oder
innerhalb der Regelstudienzeit erstmals zu dem in der Prüfungs-
ordnung vorgesehenen Regelprüfungstermin abgelegt, so gilt die
Prüfung in den Fachprüfungen, in denen sie nicht bestanden
wurde, als nicht unternommen (Freiversuch). Die Prüfungsleis-
tung gilt als erstmals abgelegt, wenn der Kandidat zugelassen
wurde und an der Prüfung tatsächlich teilgenommen hat. Satz 1
findet keine Anwendung auf eine Prüfung, die wegen eines Täu-
schungsversuchs oder Ordnungsverstoßes als nicht bestanden gilt
oder die der Kandidat ohne triftigen Grund versäumt hat. In die-
sem Falle gilt die erste reguläre Fachprüfung als nicht bestanden.
Für Gründe, die der Kandidat nicht zu vertreten hat, findet § 18
Abs. 2 Anwendung. Bei Hochschul-, Studiengangs- oder Fach-
wechsel werden frühere Studienzeiten nach Maßgabe des § 14 auf
das Fachstudium angerechnet.

(2) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Fachprüfungen kön-
nen auf Antrag des Studierenden einmal zur Notenverbesserung
einzeln oder insgesamt wiederholt werden. Dabei zählt das
jeweils bessere Ergebnis. Die Diplomarbeit kann zur Notenver-
besserung nicht wiederholt werden. Der Antrag ist bis zum Ende
der Meldefrist des jeweils folgenden Semesters zu stellen.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholung der Prüfung zur
Notenverbesserung ist schriftlich beim Zentralen Prüfungsamt ein-
zureichen. Für die Meldung zur Wiederholung einer Fachprüfung
zwecks Notenverbesserung gilt § 17 Abs. 5 Satz 1 entsprechend.

(4) Ein Studium gilt für die Dauer einer Beurlaubung gemäß § 21
Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes als nicht unterbrochen im
Sinne von Absatz 1.

(5) Eine Verlängerung der Frist für den Freiversuch wird gewährt
für Zeiten einer Tätigkeit in der Selbstverwaltung der Universität
in den Organen der Studierendenschaft oder bei Inanspruchnahme
der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Eltern-
zeit, soweit sie den Kandidaten nachhaltig an einem ordnungs-

gemäßen Studium gehindert hat. Die Entscheidung trifft das Zen-
trale Prüfungsamt, das im Einzelfall bis zu zwei Semester berück-
sichtigen kann.

§ 17
Wiederholung von Fachprüfungen und 

der Diplomarbeit

(1) Eine nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Fach-
prüfung kann einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Fachprüfung ist außer im Falle des § 16 Abs. 2 nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen.

(2) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen,
sind einzelne nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete
Prüfungsleistungen zu wiederholen. Bestandene Prüfungsleistun-
gen werden angerechnet.

(3) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Fachprü-
fung ist vorbehaltlich anderer Regelungen in den Rahmenprü-
fungsordnungen zu gewähren, wenn

1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder
2. der Kandidat mindestens die Hälfte aller in der Diplomvor-

prüfung oder Diplomprüfung abzulegenden Fachprüfungen
mit wenigstens „befriedigend“ (3,0) (§ 7 Abs. 1) bestanden
hat, wobei nicht mehr als jeweils 1/4 der Fachprüfungen (auf-
gerundet) der Diplomvorprüfung (ggf. unter Beachtung der
Gewichtung der Fachprüfungen) und der Diplomprüfung wie-
derholt werden können, oder

3. er nur eine Fachprüfung unter Beachtung der Gewichtung
nicht bestanden hat. Bei höherer Wichtung gilt Nummer 2.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag ist schriftlich beim
Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

(4) Eine Diplomarbeit, die schlechter als mit „ausreichend“ (4,0)
bewertet worden ist, kann nur einmal mit neuem Thema wieder-
holt werden. Die Wiederholung einer mit wenigstens „ausrei-
chend“ (4,0) bewerteten Diplomarbeit ist nicht zulässig. Eine
Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in § 33 Abs. 6 Satz
3 genannten Frist ist nur zulässig, wenn der Kandidat bei der
Anfertigung seiner ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit
keinen Gebrauch gemacht hat.

(5) Eine Fachprüfung ist spätestens zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu wiederholen. Ein Wiederholungstermin kann von
den Instituten für mündliche Prüfungen spätestens bis zum Mel-
determin des jeweils folgenden Semesters angeboten werden. Bei
Wiederholungsprüfungen erfolgt eine automatische Anmeldung
durch das Zentrale Prüfungsamt. Bei Fachprüfungen, die aus
wählbaren Prüfungsleistungen bestehen, ist diese Wahl für die
Wiederholung bindend. Bei der Wiederholung einer Diplomarbeit
muss die erneute Bearbeitungszeit spätestens drei Monate nach
der Begutachtung der nicht bestandenen Diplomarbeit beginnen.
Im Übrigen gilt § 33 Abs. 3. Zeiten der Beurlaubung bleiben außer
im Fall des § 30 Abs. 2 unberücksichtigt. 

(6) Meldet der Studierende sich aus von ihm zu vertretenden
Gründen nicht binnen der in Absatz 5 genannten Fristen zur Wie-
derholung der Diplomarbeit, so gilt diese als abgelegt und nicht
bestanden. § 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
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§ 18
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Der
Studierende kann in elektronischer Form innerhalb von 14 Tagen
nach Abschluss des Anmeldeverfahrens ohne Nennung von Grün-
den von angemeldeten Prüfungen zurücktreten. Der Prüfungster-
min ist für den Studierenden bindend, wenn er zugelassen ist. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte
Grund muss dem Zentralen Prüfungsamt unverzüglich schriftlich
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Falle einer Krank-
heit hat der Kandidat ein ärztliches Attest vorzulegen, in Wieder-
holungsprüfungen ein amtsärztliches Attest. Soweit die Einhal-
tung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wie-
derholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von
Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prü-
fungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die
Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden
Kindes gleich. Werden die Gründe anerkannt, so wird vom Prü-
fungsamt in Absprache mit dem Prüfer ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse werden in
diesem Fall angerechnet.

(3) Versucht ein Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Stellt bei der Begutachtung
einer Klausur oder Diplomarbeit nur ein Prüfer einen Täu-
schungsversuch fest, muss der Prüfungsausschuss einen weiteren
Gutachter bestellen. Stellt auch dieser die Täuschung fest, gilt die
Fachprüfung oder Diplomarbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet. Stellt er keine Täuschung fest, tritt seine Bewertung an
die Stelle des Gutachters, der die Täuschung festgestellt hat. Im
Übrigen gilt § 7. Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prü-
fungsleistungen, wird die Fachprüfung mit „nicht ausreichend“
(5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf
der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfenden oder Auf-
sicht Führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer wie-
genden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von
der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Der Kandidat kann innerhalb einer Woche verlangen, dass die
Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsaus-
schuss überprüft werden.

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 gelten für Studienleis-
tungen entsprechend.

§ 19
Ungültigkeit der Prüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so

kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen
Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht
hat, entsprechend berichtigen. Gegebenenfalls kann die Fachprü-
fung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Diplomvorprüfung
oder die Diplomprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.
Entsprechendes gilt für die Diplomarbeit. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme der Fachprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt,
dass er die Fachprüfung ablegen konnte, so kann der Prüfungs-
ausschuss die Fachprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die
Diplomvorprüfung und die Diplomprüfung für „nicht bestanden“
erklären. 

(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen; gegebenen-
falls ist ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeug-
nis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Diplom-
prüfung aufgrund einer Täuschung für nicht bestanden erklärt
wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses
ausgeschlossen.

§ 20
Einsicht in die Prüfungsakten

Spätestens innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungs-
verfahrens wird dem Studierenden auf Antrag in angemessener
Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf
bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle
gewährt. In einzelne Prüfungsarbeiten und deren Protokolle wird
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses Einsicht gewährt. Der Antrag ist beim Zentralen Prüfungsamt
zu stellen. Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass statt-
dessen Prüfungsarbeiten an den Studierenden herausgegeben wer-
den. 

§ 21
Verfahren bei belastenden Entscheidungen

(1) Der Prüfungsausschuss beziehungsweise das Zentrale Prü-
fungsamt hat dem Studierenden unverzüglich belastende Ent-
scheidungen schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(2) Widersprüche sind beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen.
Das Zentrale Prüfungsamt oder der Prüfungsausschuss entschei-
den über Widersprüche im Rahmen ihrer Kompetenzen nach §§
22 und 24.

§ 22
Prüfungsausschuss 

(1) Durch Beschluss des Fakultätsrates wird ein Prüfungsaus-
schuss Geographie gebildet. Der Prüfungsausschuss ist für alle
das Prüfungsverfahren betreffenden Aufgaben und Entscheidun-
gen des Prüfungswesens und für die weiteren durch diese Ord-
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nung zugewiesenen Aufgaben zuständig, soweit Aufgaben nicht
dem Zentralen Prüfungsamt in dieser Ordnung zugewiesen sind.
Zur Erledigung der in § 24 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald zur Verfügung. Der Fakul-
tätsrat beschließt bei Einrichtung mehrerer Prüfungsausschüsse
über deren Zuständigkeit.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören drei Vertreter der Hoch-
schullehrer, ein Vertreter der akademischen Mitarbeiter und ein
Vertreter der Studierenden an. Der Fakultätsrat bestellt den Vor-
sitzenden, seinen Stellvertreter, die weiteren Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie deren Stellvertreter. Der Vorsitzende ist
aus der Gruppe der Hochschullehrer zu bestellen.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die des stu-
dentischen Mitglieds ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer
Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und
diese ihr Amt angetreten haben. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf
seiner Amtsperiode aus, ist für die verbleibende Zeit ein Nachfol-
ger zu bestellen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht
Angehörige des öffentlichen Dienstes sind, sind sie durch den
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der jeweiligen Fachprüfungsordnung eingehalten werden. Er
berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat über die Entwicklung der
Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen
Bearbeitungszeiten für die Diplomarbeiten sowie über die statis-
tische Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Der Bericht wird in
geeigneter Weise durch die Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald offen gelegt. Der Prüfungsausschuss gibt dem Fakul-
tätsrat Anregungen zur Reform der Prüfungsordnungen, Studien-
ordnungen und Studienpläne.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, den
Prüfungen beizuwohnen.

§ 23
Verfahren im Prüfungsausschuss

(1) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prüfungsausschus-
ses ein. Er muss eine Sitzung einberufen, wenn dies wenigstens
ein Mitglied des Prüfungsausschusses verlangt.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche
Mitglieder unter Einhaltung der Ladungsfrist von drei Tagen
schriftlich geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwe-
send ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag.

(3) Die Stellvertreter der Mitglieder des Prüfungsausschusses
gemäß § 23 Abs. 2 vertreten bei Abwesenheit die einzelnen Mit-
glieder des Ausschusses. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Ent-
scheidung eines Prüfungsausschussmitgliedes Verfahrensgegen-
stand ist. 

(4) Der Prüfungsausschuss wählt mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder aus seiner Mitte einen Schriftführer.

(5) Über die wesentlichen Gegenstände der Sitzung und die
Beschlüsse des Prüfungsausschusses ist von dem Schriftführer ein
Protokoll anzufertigen.

(6) Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prü-
fungsausschusses. Er kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten
allein entscheiden (Eilkompetenz). Eine Entscheidung ist unauf-
schiebbar, wenn eine rechtzeitige Ladung der Ausschussmitglie-
der nicht mehr möglich ist. Der Vorsitzende unterrichtet den Prü-
fungsausschuss spätestens in dessen nächster Sitzung über die
Entscheidung. An seine Stelle tritt der stellvertretende Vorsitzen-
de, sofern es um Entscheidungen geht, an denen der Prüfungsaus-
schussvorsitzende als Prüfer beteiligt ist.

§ 24
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 22 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald für die Organisation die Diplom-
vorprüfungs- und Diplomprüfung zuständig. Es übt die Rechts-
aufsicht über das Prüfungsverfahren aus und ergreift die zur Ein-
haltung dieser Prüfungsordnung notwendigen Maßnahmen.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe der Prüfungstermine und Meldefristen für die
Prüfungen

2. Fristenkontrolle bezüglich der Prüfungstermine gemäß § 16
Abs. 4

3. Fristenkontrolle bezüglich der Meldetermine gemäß § 37
Abs. 1 des Landeshochschulgesetzes

4. Anfertigung und Ausgabe der individuellen Prüfungskarten
gemäß § 12 Abs. 4

5. Führung der Prüfungsakten
6. Entgegennahme der Anträge auf Entscheidung über die Eig-

nung einer Praktikumsstelle gemäß § 3 Abs. 4 sowie Mittei-
lung der Entscheidungen des Prüfungsausschusses

7. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

8. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
studienbegleitenden Fachprüfungen, Prüfungsabschnitten und
zur Diplomarbeit

9. Automatische Anmeldung zu Wiederholungsprüfungen
10. gegebenenfalls Ladung zur fachspezifischen Studienberatung

gemäß § 15 Abs. 1
11. Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu Prüfungen in

Zusatzfächern gemäß § 36
12. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 7

und 8
13. Erteilung der Nichtzulassung gemäß Nummer 7 und 8
14. Zulassung zur Wiederholung einer Prüfung zum Zwecke zur

Notenverbesserung  
15. Mitteilung des konkreten Prüfungstermins und der Namen der

Prüfer an den Kandidaten 
16. Entscheidung über die Anerkennung von Rücktrittsgründen

gemäß § 18 Abs. 2

Nr. 11/2006 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 711



17. Entscheidung über die Anerkennung von Zeiten einer Tätig-
keit in der Selbstverwaltung der Universität oder in den Orga-
nen der Studierendenschaft

18. Unterrichtung der Prüfer über die Prüfungstermine
19. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins
20. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungstermine
21. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 11 Abs. 2

Satz 2, 34 Abs. 3 Satz 5
22. Entgegennahme des Antrags auf Zuweisung eines Themas für

die Diplomarbeit
23. Zustellung des Themas der Diplomarbeit an den Kandidaten

und Überwachung der Einhaltung der Bearbeitungszeit
24. Entgegennahme der fertig gestellten Diplomarbeit
25. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis
26. Erstellen von Bescheiden über das Nichtbestehen von Prüfun-

gen
27. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Diplomur-

kunden und Bescheiden gemäß § 6 Abs. 3 und 4

§ 25
Prüfer sowie Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer sowie die Beisitzer.
Er kann das Recht zur Bestellung dem Vorsitzenden übertragen.
Ein kurzfristiger Wechsel der Prüfer und Beisitzer aus zwingen-
den Gründen ist vor Beginn der Prüfung zulässig.

(2) Der Kandidat kann für die mündlichen Prüfungen und die
Diplomarbeit Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vorschlagen;
der Vorschlag begründet keinen Rechtsanspruch auf Bestellung
des vorgeschlagenen Prüfers.

(3) Zu Prüfern werden nur Professoren und andere gemäß § 36
Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte Perso-
nen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Abwei-
chung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung
bezieht, eine eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an
einer Hochschule ausgeübt haben. Fachprüfungen der Diplom-
prüfung werden in der Regel überwiegend von Professoren und
habilitierten Lehrkräften abgenommen. Prüfungsleistungen dür-
fen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Quali-
fikation besitzen. Die Bestellung erfolgt für jedes Semester pau-
schal durch den Prüfungsausschuss.

(4) Beisitzer kann nur sein, wer die entsprechende Diplomprü-
fung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.

(5) Die Namen der Prüfer sollen dem Kandidaten eine Woche vor
Beendigung der Vorlesungszeit bekannt gegeben werden.

(6) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 22 Abs. 4 entsprechend.

Zweiter Abschnitt:
Diplomvorprüfung

§ 26
Zweck der Diplomvorprüfung

Durch die Diplomvorprüfung soll der Kandidat nachweisen, dass
er das Studium mit Aussicht auf Erfolg fortsetzen kann und dass
er die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, das methodische

Instrumentarium und die systematische Orientierung erworben
hat. Sie ist so auszugestalten, dass sie vor Beginn der Vorlesungs-
zeit des auf das Grundstudium folgenden Semesters abgeschlos-
sen werden kann.

§ 27
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer fol-
gende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. für alle folgenden Fachprüfungen einen Leistungsnachweis
im Fachgebiet Kartographie und GIS (einschließlich fünftägi-
ges Kartographiepraktikum)

2. für die Fachprüfung „Allgemeine Physische Geographie und
ihre Arbeitsmethoden“ je einen Leistungsnachweis aus den
Fachgebieten 
– Physisch-geographische Arbeitsmethoden (mit den

Bestandteilen Statistik, bodenkundliche Geländeübung
und Laborpraktikum) 

– Allgemeine Physische Geographie (mit den Bestandteilen
Geomorphologie, Boden-, Hydro-, Klima- und Vegetati-
onsgeographie)

3. für die Fachprüfung „Allgemeine Humangeographie und ihre
Arbeitsmethoden“ je einen Leistungsnachweis aus den Fach-
gebieten 
– Humangeographische Arbeitsmethoden (mit den Be-

standteilen Statistik und Methoden der Regionalanalyse) 
– Allgemeine Humangeographie (mit den Bestandteilen

Agrar-, Industrie-, Verkehrs-, Tourismus-, Bevölkerungs-
und Siedlungsgeographie), 

– Regionalwissenschaft, Raumordnung und Landeskunde
4. für die Fachprüfung „Regionale Geographie Mitteleuropas“ je

einen Leistungsnachweis aus den Fachgebieten 
– Regionale Humangeographie Mitteleuropas 
– Regionale Physische Geographie Mitteleuropas sowie

einen
– Nachweis über die Teilnahme an 20 Geländetagen, davon

mindestens 10 im Rahmen der Deutschland-Exkursion
5. für jede Fachprüfung in einem Nebenfach die jeweils für die-

ses Fach in der Anlage, die Teil der Fachprüfungsordnung ist,
vorgeschriebenen Leistungsnachweise und sonstigen Nach-
weise

( 2 ) Ein Leistungsnachweis wird erteilt aufgrund eines mit wenigs-
tens „ausreichend“ (4,0) bewerteten individuellen Arbeitsergeb-
nisses; Art und Umfang werden jeweils mit der Ankündigung der
Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

§ 28
Art und Umfang der Diplomvorprüfung

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus zwei Prüfungsabschnitten:
Im ersten Prüfungsabschnitt des dritten Fachsemesters sollen zwei
Fachprüfungen, im zweiten Prüfungsabschnitt des vierten Fachse-
mesters sollen drei der fünf Fachprüfungen abgelegt werden.

Prüfungsfächer sind:

1. Allgemeine Physische Geographie und ihre Arbeitsmethoden 
2. Allgemeine Humangeographie und ihre Arbeitsmethoden 
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3. Regionale Geographie Mitteleuropas 
4. Erstes Nebenfach 
5. Zweites Nebenfach 

Zwei Fachprüfungen können nach Wahl des Studierenden als vor-
gezogene Fachprüfungen abgelegt werden.

In den Fachprüfungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen:

1. im Prüfungsfach „Allgemeine Physische Geographie und ihre
Arbeitsmethoden“ eine 180-minütige Klausur oder eine 30-
minütige mündliche Prüfung

2. im Prüfungsfach „Allgemeine Humangeographie und ihre
Arbeitsmethoden“ eine 180-minütige Klausur oder eine 30-
minütige mündliche Prüfung 

3. im Prüfungsfach „Regionale Geographie Mitteleuropas“ eine
30-minütige mündliche Prüfung

Die Prüfungsleistungen unter 1. und 2. werden wahlweise als
Klausur oder mündliche Prüfung abgelegt, wobei alternativ in
einem Fach die Klausur und im anderen Fach die mündliche Prü-
fung zu erbringen sind.

(3) Folgende Prüfungsanforderungen werden in den einzelnen
Fachprüfungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 gestellt:

1. Fachprüfung „Allgemeine Physische Geographie und ihre
Arbeitsmethoden“:
Grundkenntnisse und Beherrschung von Methoden in den
Fachgebieten Kartographie/GIS sowie von physisch-geogra-
phischen Arbeitsmethoden; globale topographische Kenntnis-
se; Grundkenntnisse zum Gegenstand und zur Methodologie
der Physischen Geographie; Übersichtskenntnisse aus der
Allgemeinen Physischen Geographie und ihren Teilgebieten:
Erdgeschichtliche Entwicklung, Wirkungszusammenhänge
endogener und exogener Kräfte, Plattentektonik; Morphoge-
nese und -dynamik unter Berücksichtigung klimamorphologi-
scher Zusammenhänge, Grundkenntnisse aus der quantitati-
ven Geomorphologie; meteorologische Elemente und Kli-
mafaktoren, atmosphärische Zirkulationssysteme, Wetterge-
schehen, Aufbau von Klimaklassifikationen; Wasserhaus-
halts- beziehungsweise -dargebotsgrößen, Wasserhaushalts-
bilanzen im globalen und regionalen Maßstab, Kenntnisse in
ausgewählten Bereichen der quantitativen und qualitativen
Gewässerkunde; Ausgangsmaterialien der Bodenbildung;
zonale, azonale und intrazonale Bodenbildungsprozesse auf
der Erde; diagnostische Merkmale wesentlicher Bodentypen
und deren Horizontbezeichnungen; Dimensionen geographi-
scher Betrachtung, Formenwandelkategorien

2. Fachprüfung „Allgemeine Humangeographie und ihre Ar-
beitsmethoden“:
Grundkenntnisse und Beherrschung von Methoden in den
Fachgebieten Kartographie/GIS sowie von humangeographi-
schen Arbeitsmethoden; globale topographische Kenntnisse;
Übersichtskenntnisse über Terminologie, Modelle und Kon-
zepte aus der Allgemeinen Humangeographie insbesondere
ihrer Teilgebiete Wirtschafts- und Sozialgeographie (mit
Bevölkerungs-, Agrar-, Industrie-, Siedlungs-, Verkehrs- und
Tourismusgeographie) sowie der Regionalwissenschaft (mit
Infrastruktur und Stadtplanung): Raumstrukturen und Raumdy-
namik mit ihren Ursachen, gegenseitigen Verflechtungen und

Auswirkungen; Steuerung und Planung sozioökonomischer
Aktivitäten und Kommunikation durch räumliche Information
in Wirtschaft, Politik, Medien und anderen gesellschaftlichen
Teilsystemen; Grenzbestimmungen sozialer Systeme und for-
maler Organisationen mit Hilfe von Territorialität sowie der
Charakterisierung ihrer Entwicklung durch räumliche Mobi-
lität, Diffusion, Segregation, Koalition und Fusion

3. Fachprüfung „Regionale Geographie Mitteleuropas“:
Kenntnisse über die Formenwandelkategorien in ihrem Ein-
fluss auf die regionische Differenzierung Mitteleuropas; Über-
sichtskenntnisse über die regionischen Naturraumeinheiten
Mitteleuropas sowie über die Grundzüge ihrer Herausbildung;
Grundkenntnisse über die erdgeschichtliche Entwicklung Mit-
teleuropas, insbesondere über die pleistozäne Reliefformung
sowie über die Etappen der Natur- und Kulturlandschaftsent-
wicklung vom Spätglazial zur Gegenwart sowie über die Prin-
zipien der naturräumlichen Ordnung und Gliederung; Über-
sichtskenntnisse über die politisch-administrative Gliederung
Mitteleuropas und über die dadurch definierten größeren
Raumeinheiten; Regionalisierung Mitteleuropas nach bedeu-
tenden sozio-ökonomischen Indikatoren, Kriterien und ande-
ren wichtigen Systemeigenschaften; grobe Charakterisierung
der interregionalen Informations-, Waren-, Dienstleistungs-
und Finanzströme und der dadurch bedingten Abhängigkeiten;
Spezialkenntnisse über eine Region eigener Wahl

(4) Art und Umfang der Diplomvorprüfung in den beiden Neben-
fächern ergeben sich aus dem Anhang.

§ 29
Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

(1) Für die Diplomvorprüfung wird eine Gesamtnote aus den
Fachnoten der drei Fachprüfungen im Hauptfach (§ 29 Abs. 1)
und den Fachnoten der Fachprüfungen in den zwei  Nebenfächern
(§ 29 Abs. 1) entsprechend § 7 Abs. 1 gebildet. 

(2) Bei der Bildung der Gesamtnote werden folgende Fachnoten
entsprechend § 7 Abs. 2 besonders gewichtet:

Fachnote im ersten Nebenfach einhalbfach (0,5) 
Fachnote im zweiten Nebenfach einhalbfach (0,5)

(3) Über die bestandene Diplomvorprüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis,
das die Fachnoten und die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist
von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag der letzten Prüfungs-
leistung anzugeben.

Dritter Abschnitt:
Diplomprüfung

§ 30
Zweck der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Diplomstudiums. Durch die Diplomprüfung wird fest-
gestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Faches
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überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und
Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 

(2) Das Prüfungsverfahren zwischen letzter Fachprüfung und
Diplomarbeit darf außer in den Fällen

1. von Krankheit, die ein ordnungsgemäßes Studium unmöglich
macht; 

2. von Schwangerschaft, Mutterschutz und Betreuung eines Kin-
des in Zeiten, in denen bei Bestehen eines Arbeitsverhältnis-
ses Anspruch auf Elternzeit bestünde, Pflege eines erkrankten
oder sonst hilfsbedürftigen nahen Angehörigen 

durch Urlaubssemester nicht unterbrochen werden.

§ 31
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die
Diplomvorprüfung bestanden und das Betriebspraktikum gemäß
§ 3 absolviert hat und darüber hinaus im Hauptstudium bestimm-
te Prüfungsvorleistungen erbracht hat.

(2) Für die humangeographische Studienrichtung sind das fol-
gende Prüfungsvorleistungen:

1. für die Fachprüfung „Angewandte Humangeographie/Touris-
musgeographie“ einen Leistungsnachweis über eine schriftli -
che Arbeit in einem Hauptseminar oder Projekt in diesem
Fach 

2. für die Fachprüfung „Raumordnung, Landes- und Kommu-
nalplanung/Regionalwissenschaft“ einen Leistungsnachweis
über eine schriftliche Arbeit in einem Hauptseminar oder Pro-
jekt in diesem Fach, 

3. für die Fachprüfung „Angewandte Physische Geographie/
Umweltmanagement“ oder „Geoökologie/Landschaftspla-
nung“ einen Leistungsnachweis über eine schriftliche Arbeit
in einem Hauptseminar oder Projekt in dem gewählten Fach.

4. sowie aus einem dreiwöchigen Praktikum

(3) Für die naturwissenschaftliche Studienrichtung sind das fol-
gende Prüfungsvorleistungen:

1. für die Fachprüfung „Angewandte Physische Geographie/
Umweltmanagement“ einen Leistungsnachweis über eine
schriftliche Arbeit in einem Hauptseminar oder Projekt in die-
sem Fach

2. für die Fachprüfung „Geoökologie/Landschaftsplanung“
einen Leistungsnachweis über eine schriftliche Arbeit in
einem Hauptseminar oder Projekt in diesem Fach 

3. für die Fachprüfung „Angewandte Humangeographie/Touris-
musgeographie“ oder „Raumordnung, Landes- und Kommu-
nalplanung/Regionalwissenschaft“ einen Leistungsnachweis
über eine schriftliche Arbeit in einem Hauptseminar oder Pro-
jekt in dem gewählten Fach

4. sowie aus einem dreiwöchigen Kartier- und Messpraktikum 

(4) Prüfungsvorleistungen für die Studienrichtung ohne Speziali-
sierung sind das

1. für die Fachprüfung „Angewandte Humangeographie/Touris-
musgeographie“ oder „Raumordnung, Landes- und Kommu-
nalplanung/Regionalwissenschaft“ einen Leistungsnachweis
über eine schriftliche Arbeit in einem Hauptseminar oder Pro-
jekt in dem gewählten Fach

2. für die Fachprüfung „Angewandte Physische Geographie/
Umweltmanagement“ oder „Geoökologie/Landschaftspla-
nung“ einen Leistungsnachweis über eine schriftliche Arbeit
in einem Hauptseminar oder Projekt in dem gewählten Fach

3. für die Fachprüfung „Regionale Geographie“ einen Leis-
tungsnachweis über eine schriftliche Arbeit in einem Haupt-
seminar oder Projekt in diesem Fach

4. sowie aus einem dreiwöchigen Praktikum wahlweise nach
§ 31 Abs. 2 Nr. 4 oder Abs. 3 Nr. 4

(5) Für alle Studienrichtungen ist der Nachweis über die Teilnah-
me an 15 Geländetagen, davon mindestens zehn im Rahmen einer
Großen Exkursion zu erbringen.

(6) Für die Fachprüfung in einem Nebenfach die jeweils für die-
ses Fach in  der Anlage, die Teil der Fachprüfungsordnung ist,
vorgeschriebenen Leistungsnachweise und sonstigen Nachweise.

(7) Ein Leistungsnachweis wird erteilt aufgrund einer wenigstens
mit „ausreichend“ (4,0) bewerteten schriftlichen Arbeit. Art und
Umfang der schriftlichen Arbeit werden jeweils mit der Ankündi-
gung der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(8) Leistungsnachweise aus mehrsemestrigen übergreifenden
Projekten (vor allem in den Schwerpunkten Tourismusgeogra-
phie, Raumplanung, Landschaftsplanung, Physische Geographie,
Regionale Geographie) können bei entsprechender Breite mehre-
re Leistungsnachweise ersetzen. Die Entscheidung darüber trifft
auf Antrag der Prüfungsausschuss. § 14 Abs. 8 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 32
Art und Umfang der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung besteht aus zwei Prüfungsabschnitten und
der Diplomarbeit: Im ersten Prüfungsabschnitt des siebten Fach-
semesters sollen zwei Fachprüfungen, im zweiten Prüfungsab-
schnitt des achten Fachsemesters sollen drei der fünf Fachprüfun-
gen abgelegt werden. 

Prüfungsfächer in der humangeographischen Studienrichtung
sind

1. Angewandte Humangeographie/Tourismusgeographie 
2. Raumordnung, Landes- und Kommunalplanung/Regional-

wissenschaft 
3. Angewandte Physische Geographie/Umweltmanagement

oder Geoökologie/Landschaftsplanung 
4. Erstes Nebenfach 
5. Zweites Nebenfach 

Prüfungsfächer in der naturwissenschaftlichen Studienrichtung
sind

1. Angewandte Physische Geographie/Umweltmanagement 
2. Geoökologie/Landschaftsplanung 
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3. Angewandte Humangeographie/Tourismusgeographie oder
Raumordnung, Landes- und Kommunalplanung/Regional-
wissenschaft 

4. Erstes Nebenfach 
5. Zweites Nebenfach 

Prüfungsfächer bei einem Ausbildungsgang ohne Spezialisierung
sind

1. Angewandte Humangeographie/Tourismusgeographie oder
Raumordnung, Landes- und Gemeindeplanung/Regionalwis-
senschaft 

2. Angewandte Physische Geographie/Umweltmanagement
oder Geoökologie/Landschaftsplanung 

3. Regionale Geographie 
4. Erstes Nebenfach 
5. Zweites Nebenfach 

Zwei Fachprüfungen können nach Wahl der Studierenden als vor-
gezogene Fachprüfungen abgelegt werden.

(2) Je nach Spezialisierungsrichtung ist in den Fachprüfungen
„Angewandte Humangeographie/Tourismusgeographie“ und
„Angewandte Physische Geographie/Umweltmanagement“ eine
180-minütige Klausur zu schreiben. In den anderen Fachprüfun-
gen sind jeweils 45-minütige mündliche Prüfungen abzulegen.

(3) In den Fachprüfungen im Ausbildungsgang ohne Spezialisie-
rung ist in einer der drei Fachprüfungen eine 180-minütige Klau-
sur zu schreiben. In den verbleibenden zwei Fachprüfungen ist
jeweils eine 45-minütige mündliche Prüfung abzulegen.

(4) Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Fachprüfung „Angewandte Humangeographie / Tourismus-
geographie“:
Systematische Kenntnisse über Theorien, Methoden und
Inhalte der Wirtschafts- und Sozialgeographie, wobei eines
ihrer Teilgebiete (vorzugsweise Tourismusgeographie) im
Mittelpunkt stehen sollte. Identifikation, Analyse und Bewer-
tung sozio-ökonomischer Sachverhalte und Prozesse aus
humangeographischer Sicht sowie planerisch/prognostische
Umsetzung für die Praxis. Es muss die Fähigkeit entwickelt
sein, Raumanalysen mit topographischen und geographischen
Karten durchführen zu können, empirische Sozialforschung,
statistische Aggregation beziehungsweise Disaggregation
sowie GIS-Anwendungen auf lokaler, regionaler und globaler
Ebene betreiben zu können. Analyse der Einbindung von
Regionen in globale Prozesse; Anwendung geographischer
Vergleiche (einschließlich deren praxisrelevanter Bewer-
tung), Erläuterung dieser Sachverhalte anhand von Beispielen
aus einem Teilgebiet (vorzugsweise Tourismusgeographie)
im Kontext zu Nachbarwissenschaften und zur unternehmeri-
schen beziehungsweise politischen Praxis. 

2. Fachprüfung „Raumordnung, Landes- und Kommunalpla-
nung/Regionalwissenschaft“:
Kenntnis der Entwicklungsphasen des Raumordnungsgedan-
kens sowie der Ziele und Zielsysteme (Leitbilder) der
Raumordnungspolitik; Kenntnis des hierarchischen Systems
der räumlichen Planung (Träger) sowie der gesetzlichen
Grundlagen; Kenntnis der Institutionen der Wirtschaft, der

Verbraucher und der Arbeitnehmer in ihren raumbedeutsamen
Handlungsmöglichkeiten; Kenntnis der Bedeutung des Finanz-
ausgleichs; Kenntnisse wesentlicher Aussagen der Raumord-
nungsberichte (Bund und M-V); Kenntnisse der Voraussetzun-
gen für den Erfolg raumwirksamer Planungen und Maßnahmen
sowie über Möglichkeiten der Wirkungsanalyse; Kenntnis der
Raumgliederungen; Kenntnis der Raumordnungsprobleme
innerhalb der europäischen Gemeinschaft; Kenntnisse über die
Raumordnung in verschiedenen Gesellschaftssystemen,
Kenntnis über die Zusammenhänge zwischen Raumordnung,
Umwelt- und Ressourcenpolitik; Systematische Kenntnisse
über Theorien, Methoden und Inhalte der Regionalwissen-
schaft und ihrer Anwendungsbereiche.

3. Fachprüfung „Angewandte Physische Geographie/ Umwelt-
management“:
Kenntnisse über die Logik und Logistik der naturwissen-
schaftlichen Geographie (Modellbildung, GIS) sowie über die
Anwendungsbezüge aus den physisch-geographischen Teil-
disziplinen und der Geo- und Landschaftsökologie (ein-
schließlich Küstenzonenmanagement); Kenntnisse über die
Entwicklung der Geosystemforschung; Kenntnisse über Ver-
fahren der Analyse, Diagnose und Prognose der Umweltsitua-
tion in lokaler, regionaler und globaler Betrachtung: Kennt-
nisse über die rezente Morphodynamik in unterschiedlichen
Naturräumen und Dimensionsstufen, über die paläoklimati-
sche Entwicklung Mitteleuropas, die globalen Klimaverände-
rungsprozesse und die Einflussnahme auf die Geländeklima-
ausprägung, über die spezifischen Vorgänge beim Abflussbil-
dungs- und -konzentrationsprozess, über die Bodenbildungs-
prozesse usw. in den jeweiligen natürlichen Ausprägungen
und anthropogenen Beeinflussungen. 

4. Fachprüfung „Geoökologie/Landschaftsplanung“: 
Kenntnisse über die Entwicklungsetappen und methodologi-
schen Grundlagen der Geoökologie, über die Vertikal- und
Horizontalstrukturen in Geoökosystemen, über die Dimen-
sionsstufen (topisch, chorisch, regionisch, planetarisch) und
Formenwandelkategorien; Kenntnisse über geoökologische
Kartierverfahren für Boden, oberflächennahe Substrate, Reli-
ef, Geländeklima, Bodenwasser und Vegetation sowie über
Erkundungsverfahren für ökodynamische Parameter; Kennt-
nisse zu den Grundlagen von Flächen-, Substanz- und Funkti-
onsschutz von Böden sowie zu den gesetzlichen Möglichkei-
ten für den Bodenschutz in Deutschland; Kenntnisse über
landschaftsplanerische Instrumentarien in Deutschland;
Kenntnisse über die Verfahren der Schutzgutbeurteilung im
Rahmen von Umweltverträglichkeitsstudien.

5. Fachprüfung „Regionale Geographie“: 
Systematische Kenntnisse über Theorien, Methoden und
Inhalte der Regionalisierung und Regionalanalyse; Anwen-
dung der Regionalisierung nach selbstgewählten physio-
und/oder humangeographischen Kriterien (u.a. physisch-geo-
graphische Regionen und Regionsnormen (Geome), Geoöko-
zonen der Erde); Abgrenzung und Beschreibung einer Region
Mitteleuropas und eines Erdteils, Naturressourcen der Erde
und ihre Nutzung, Umweltrisiken und deren Beurteilung,
Umweltprobleme in regionalem und globalem Maßstab, nach
Wahl, wobei der Bezug zu aktuellen geographisch relevanten
Problemen und die praktische Bedeutung von Lösungsmög-
lichkeiten im Vordergrund stehen sollen. 
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(5) Art und Umfang der Diplomprüfung in den beiden Neben-
fächern ergeben sich aus dem Anhang. 

§ 33
Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der Regel die
wissenschaftliche Ausbildung abschließt. Sie soll zeigen, dass der
Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist
ein Problem aus seinem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Diplomarbeit kann von einem Professor oder einer ande -
ren, nach Landesrecht prüfungsberechtigten Person betreut wer-
den, soweit diese in einem für den jeweiligen Studiengang rele-
vanten Bereich tätig sind. Soll die Diplomarbeit in einer Einrich-
tung außerhalb der Universität durchgeführt werden, bedarf es
hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses. 

(3) Spätestens drei Monate nach Beendigung der letzten Fachprü-
fung beginnt der Kandidat ein Thema für die Diplomarbeit zu
bearbeiten. Auf Antrag des Kandidaten wird von dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses die rechtzeitige Ausgabe eines The-
mas für die Diplomarbeit veranlasst. Dem Kandidaten ist Gele-
genheit zu geben, für das Thema der Diplomarbeit Vorschläge zu
machen. Das Thema kann zunächst als Arbeitsthema formuliert
werden. Das endgültige Thema wird dem Zentralen Prüfungsamt
bis zu sechs Wochen vor dem Abgabetermin sowohl vom Betreu-
er als auch vom Studierenden bestätigt. Ändert sich der Wortlaut
des Themas nicht, entfällt die Bestätigung. Das Thema der
Diplomarbeit kann ausgegeben werden, bevor die Zulassungsvor-
aussetzungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 erfüllt sind. Der schriftliche
Antrag auf Ausgabe des Themas muss spätestens 14 Tage vor
Beginn der Bearbeitung im Zentralen Prüfungsamt vorliegen.
Beantragt der Kandidat das Thema später oder nicht, verkürzt sich
die Bearbeitungszeit (§ 33 Abs. 7) entsprechend. Wenn sechs
Monate nach Beendigung der letzten Fachprüfung noch kein
Thema beantragt wurde, gilt die Diplomarbeit das erste Mal als
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Ausgabe des Themas
der Diplomarbeit erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses. Thema und Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkundig zu
machen.

(4) Die Diplomarbeit kann auf Antrag des Kandidaten auch in
Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten
aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen
objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermögli-
chen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforde-
rungen nach Absatz 1 erfüllt. Der von Kandidaten gemeinsam
gestellte Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzurei-
chen. Der Prüfungsausschuss entscheidet innerhalb von zwei
Wochen. Das Zentrale Prüfungsamt teilt das Ergebnis dem
Betreuer und Kandidaten schriftlich mit.

(5) Die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit darf durch Inan-
spruchnahme eines Urlaubssemesters nicht unterbrochen werden.
Wird ein Urlaubssemester nach Zuweisung eines Themas für die
Diplomarbeit bewilligt, muss das Thema der Diplomarbeit

zurückgegeben werden. Eine durch Inanspruchnahme eines
Urlaubssemesters beendete Diplomarbeit gilt als nicht unternom-
men. Die nochmalige Zuteilung desselben Themas für die
Diplomarbeit an den Beurlaubten ist für das gesamte weitere Ver-
fahren ausgeschlossen. Nach dem Ende des Urlaubssemesters fin-
det Absatz 3 Anwendung.

(6) Die Diplomarbeit ist in deutscher oder englischer Sprache
abzufassen. Auf Antrag des Studierenden und im Einvernehmen
mit dem Betreuer kann der Prüfungsausschuss zulassen, dass die
Diplomarbeit in einer anderen Sprache verfasst wird. Der Antrag
ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu
richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Die Arbeit
muss eine Zusammenfassung in deutscher Sprache enthalten.

(7) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt sechs
Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Diplomarbeit
sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung
der Diplomarbeit eingehalten werden kann. 

(8) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei
Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Ausnahms-
weise kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes auf Antrag des Kandidaten, des-
sen Genehmigung dem Zentralen Prüfungsamt spätestens am
Tage der Abgabe vorliegen muss, um höchstens bis zu drei Mona-
te verlängern. Eine darüber hin ausgehende Verlängerung ist in
jedem Falle ausgeschlossen. Krankheit gilt nur dann als wichtiger
Grund für eine Verlängerung nach Satz 2, wenn die Erkrankung
unverzüglich durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird. Ist
aufgrund einer ärztlich bescheinigten Krankheit des Kandidaten
die Abgabe auch innerhalb der bewilligten Verlängerungsfrist
nicht möglich, muss das Thema der Arbeit zurückgegeben wer-
den; diese Arbeit gilt als nicht unternommen. Die nochmalige
Zuteilung desselben Themas für die Arbeit an diesen Kandidaten
ist für das gesamte weitere Verfahren ausgeschlossen. Absatz 3
findet Anwendung. Der Antrag ist gegebenenfalls mit dem
amtsärztlichen Attest an den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

§ 34 
Abgabe und Bewertung der Diplomarbeit

(1) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich
zu versichern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt hat.

(2) Die Diplomarbeit ist fristgemäß in drei gebundenen Exempla-
ren beim Zentralen Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkun-
dig zu machen. Zwei Exemplare werden den Gutachtern aus-
gehändigt. Das dritte Exemplar geht nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist in den Bestand der Universitätsbibliothek über,
sofern der Kandidat nicht widerspricht. Bei Widerspruch liegt die-
ses Exemplar zur Abholung im Zentralen Prüfungsamt bereit.

(3) Die Diplomarbeit ist von mindestens zwei Prüfern zu bewer-
ten. Darunter soll der Betreuer der Diplomarbeit sein. (§ 33 Abs.
2 Satz 1). Der zweite Prüfer wird von dem Vorsitzenden des Prü-
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fungsausschusses bestimmt. Bei nicht übereinstimmender Beur-
teilung der Diplomarbeit ergibt sich die Note für die Diplomarbeit
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen (N1 +
N2)/2. Weichen die Beurteilungen der Diplomarbeit um 2,3 oder
mehr voneinander ab, so bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfer, der die Note in dem durch die abweichenden Beur-
teilungen gezogenen Rahmen festsetzt (Stichentscheid). Die
Dauer des Bewertungsverfahrens soll vier Wochen nicht über-
schreiten. 

(4) Die Gesamtnote GN der Diplomarbeit wird aus dem arithme-
tischen Mittel der Bewertungen der Gutachter nach Absatz 3 und
der Note N3 der Verteidigung nach § 35 Abs. 4 entsprechend der
Formel

GN = (N1 + N2 + 0,25*N3)/2,25

gebildet. Die Bewertung der Diplomarbeit ist dem Kandidaten
erst nach der Verteidigung (§ 35) unter Berücksichtigung ihres
Ergebnisses mitzuteilen.

(5) Stellt bei der Begutachtung der Diplomarbeit nur ein Gutach-
ter einen Täuschungsversuch fest, muss der Prüfungsausschuss
einen dritten Gutachter bestellen. Stellt auch diese oder dieser die
Täuschung fest, gilt die Diplomarbeit als mit „nicht ausreichend“
(5,0) bewertet. Im Übrigen gilt § 18.

§ 35
Verteidigung der Diplomarbeit

(1) Die Verteidigung der Diplomarbeit findet innerhalb von vier
Wochen nach der Bewertung der Diplomarbeit (§ 34 Abs. 3) statt.
Die Bewertung der Diplomarbeit ist dem Kandidaten erst nach der
Verteidigung unter Berücksichtigung ihres Ergebnisses mitzutei-
len.

(2) Eine Verteidigung findet nur statt, wenn die Arbeit ohne
Berücksichtigung der Verteidigung mit mindestens „ausreichend“
(4,0) bewertet wurde.

(3) Die Verteidigung der Diplomarbeit wird in der Regel von Prü-
fern nach § 33 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie einem oder zwei weite-
ren Prüfern gemäß § 25 Abs. 1 und 3 bewertet (Bewertungskom-
mission). Die Verteidigung besteht aus einem etwa 20-minütigen
Vortrag zu wesentlichen Inhalten der Arbeit und einer an-
schließenden wissenschaftlichen Diskussion der Ergebnisse und
Schlussfolgerungen. Die Dauer der Verteidigung soll 40 Minuten
nicht überschreiten. Die Verteidigung der Diplomarbeit ist öffent-
lich. Die Öffentlichkeit kann aus wichtigem Grund ausgeschlos-
sen werden. Die Notenbekanntgabe ist ebenfalls öffentlich, es sei
denn, der Kandidat widerspricht.

(4) Die Note der Verteidigung geht mit dem Gewicht 0,25 in die
Note der Diplomarbeit ein. Wird die Verteidigung mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer insgesamt „nicht aus-
reichenden“ (5,0) Bewertung der Diplomarbeit. Die Note der Ver-
teidigung ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertun-
gen durch die Mitglieder der Bewertungskommission. Die Vertei-
digung kann nur gemeinsam mit der Diplomarbeit einmal wieder-
holt werden.

§ 36
Zusatzfächer 

(1) Der Kandidat kann sich Prüfungen in weiteren Fächern aus
Studiengängen an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
einschließlich der Teilfächer der Bachelor- und Magisterstudi-
engänge unterziehen (Zusatzfächer). Es gelten die Prüfungsleis-
tungen und Prüfungsanforderungen der jeweiligen Fachprüfungs-
ordnungen. Die Ergebnisse der Prüfungen in diesen Fächern wer-
den bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.

(2) Der Antrag auf Prüfung in einem Zusatzfach ist spätestens mit
der Meldung zum letzten Teil der Diplomprüfung (§ 13 Abs. 4)
zulässig. Er ist schriftlich beim Zentralen Prüfungsamt der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald einzureichen.

(3) Eine nicht bestandene Prüfung in einem Zusatzfach kann ein-
mal wiederholt werden.

§ 37
Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

(1) Für die Diplomprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die
Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 7 Abs. 1 aus den Fach-
noten und der Note der Diplomarbeit. 

(2) Bei der Bildung der Gesamtnote werden folgende Noten
besonders gewichtet:

Note der Diplomarbeit zweifach (2,0)
Fachnote im ersten Nebenfach einhalbfach (0,5) 
Fachnote im zweiten Nebenfach einhalbfach (0,5) 

(3) Bei überragenden Leistungen in der Diplomprüfung kann das
Gesamturteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4) Hat ein Kandidat die Diplomprüfung bestanden, so erhält er
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen über die
Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis werden die Noten der
Fachprüfungen, das Thema der Diplomarbeit und deren Note
sowie die Namen der Prüfer und die Gesamtnote aufgenommen.
Gegebenenfalls können ferner die Studienrichtung und die Studi-
enschwerpunkte sowie auf Antrag des Kandidaten die Ergebnisse
der Prüfungen in den Zusatzfächern (§ 36) und die bis zum
Abschluss der Diplomprüfung benötigte Fachstudiendauer in das
Zeugnis aufgenommen werden. Auf Antrag des Kandidaten sind
in einem Beiblatt zum Zeugnis die Gesamtnoten des jeweiligen
Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) anzugeben. Dieses
Beiblatt  kann erst nach Abschluss des Studienjahres ausgestellt
werden.

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. Es ist von dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(6) Dem Kandidaten ist ein Diploma Supplement auszustellen.
Auf Antrag des Kandidaten sollen ihm zusätzlich zur Ausstellung
des Diploma Supplements Übersetzungen der Urkunden und
Zeugnisse in englischer Sprache ausgehändigt werden.
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§ 38
Diplomgrad

Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird der akademische
Grad „Diplom-Geograph“ beziehungsweise „Diplom-Geogra-
phin“ (abgekürzt: „Dipl.-Geogr.“) verliehen.

§ 39
Diplomurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten die
Diplomurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt.
Darin wird die Verleihung des akademischen Diplomgrades beur-
kundet.

(2) Die Diplomurkunde wird von dem Dekan und von dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem
Siegel der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, der Fakul-
tät versehen.

Vierter Abschnitt:
Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 40
Übergangsregelungen

(1) Diese Fachprüfungsordnung gilt für Studierende, die nach In-
Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung im Studiengang Geographie
immatrikuliert wurden oder in das Hauptstudium eintraten.

(2) Diese Fachprüfungsordnung, die bei Immatrikulation der Stu-
dierenden oder bei Eintritt in das Hauptstudium noch nicht in

Kraft getreten war, findet ausnahmsweise vollständige Anwen-
dung, wenn der Studierende dieses beantragt. Ein Antrag nach
Satz 1 ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu richten, beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen und bei
der Meldung zur Prüfung vorzulegen. Der Antrag ist unwiderruf-
lich.

(3) Studierende, die nicht unter Absatz 1 fallen, unterliegen der
bisherigen Prüfungsordnung vom 2. September 19983, zuletzt
geändert am 26. Juli 20004. Dies gilt auch für Studierende, die die-
ser Ordnung nicht unterlagen mit der Maßgabe, dass die Frist
gemäß § 15 Abs. 2 mit Ablauf des Semesters endet, in dem diese
Prüfungsordnung in Kraft tritt. Diese Studierenden werden vom
Zentralen Prüfungsamt entsprechend informiert. 

(4) Die Übergangsregelung gilt bis zum 31. März 2008. Zu die-
sem Zeitpunkt  tritt die bisherige Prüfungsordnung vom 2. Sep-
tember 1998, zuletzt geändert am 26. Juli 2000, außer Kraft.

§ 41
In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Studienkommission des
Senats vom 30. März 2005 und 20. Dezember 2005, der mit
Beschluss des Senats vom 17. März 2004 gemäß § 81 Abs. 7 des
Landeshochschulgesetzes und § 20 Abs. 1 Satz 2 der Grundord-
nung die Befugnis zur Beschlussfassung verliehen wurde, und der
Genehmigung des Rektors vom 7. Juli 2006. 
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§ 1
Allgemeine Regelungen

Als Nebenfächer können folgende Fächer gewählt werden:

1 . Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Erziehungswis-
senschaft, Kunstgeschichte, Geschichte, Politikwissenschaft,
Kommunikationswissenschaft, Philosophie, Psychologie 

2. Botanik, Chemie, Zoologie, Geologie/Paläontologie, Ökolo-
gie, Informatik, Mathematik, Physik

3. Skandinavistik, Slawische Sprachen, Anglistik, Amerikanis-
tik, Öffentliches Recht

Die unter 1. genannten Nebenfächer werden für die human-geo-
graphische Studienrichtung, die unter 2. genannten Nebenfächer
für die physisch-geographische Studienrichtung empfohlen. Die
unter 3. genannten Nebenfächer werden für beide Studienrichtun-
gen empfohlen.

Der Antrag auf Zulassung eines Nebenfaches ist spätestens mit
der Meldung zur Diplomvorprüfung zu stellen; er kann auch
schon vom Beginn des ersten Fachsemesters an gestellt werden.
Die Vorabentscheidung hat für das weitere Prüfungsverfahren
bindende Wirkung; sie wird mit der Festlegung des Studienpro-
gramms verbunden. Die Entscheidung wird dem Studenten
schriftlich mitgeteilt.  

Der zeitliche Gesamtumfang der erforderlichen Lehrveranstaltun-
gen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt für jedes Neben-
fach höchstens 25 Semesterwochenstunden. Davon entfallen

1. auf das Grundstudium höchstens zwölf Semesterwochenstun-
den und

2. auf das Hauptstudium höchstens 13 Semesterwochenstunden.

Die Prüfungsvorleistungen und Prüfungsanforderungen für die
einzelnen Nebenfächer nach Absatz 1 Nr. 1 ergeben sich aus den
§§ 41 ff. Die Prüfungsvorleistungen, Prüfungsleistungen und Prü-
fungsanforderungen in den Nebenfächern gemäß Absatz 1 Nr. 2
werden mit der Entscheidung über die Zulassung des Nebenfaches
vom Prüfungsausschuss festgelegt und durch Aushang bekannt
gemacht.

§ 2
Nebenfach Amerikanistik

(1) Zur Diplomvorprüfung im Nebenfach Amerikanistik kann nur
zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvorleistung erbracht hat: 

Leistungsnachweis wahlweise zur Einführung in die englische
Sprachwissenschaft oder zur Einführung in die Literaturwissen-
schaft

Ein Leistungsnachweis wird aufgrund der Teilnahme an mindes-
tens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Lehrveranstaltun-
gen und einer 90-minütigen Klausur in englischer Sprache erteilt.

(2) Die Diplomvorprüfung im Nebenfach Amerikanistik besteht
aus einer 90-minütigen Klausur in englischer Sprache in jeweils
dem Bereich, der nicht durch einen Leistungsnachweis abge-
schlossen wurde.

(3) Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Englische Sprachwissenschaft
2. Nordamerikanische/Englische Literaturwissenschaft

(4) Zur Diplomprüfung im Nebenfach Amerikanistik kann nur
zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung bestanden und
darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Proseminar zur Nordamerikanischen Literaturwissenschaft

2. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme wahl-
weise an einem Proseminar zu Cultural Studies USA/Kanada
oder zur Sprachwissenschaft (Cultural Linguistics)

Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Proseminar wird erteilt aufgrund der Teilnahme an mindestens
drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstaltungen und
einer mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten Seminararbeit
(12 bis 15 Seiten, 1 1/2 zeilig).

(5) Die Diplomprüfung im Nebenfach Amerikanistik besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Prüfung in englischer Sprache in
den Bereichen Nordamerikanische Literaturwissenschaft und
Cultural Studies USA/Kanada, wobei insgesamt drei Themen zur
Auswahl stehen, und einer 90minütigen Klausur im Bereich der
Sprachkompetenz (Sprachpraxis).

(6) Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

Nordamerikanische Literaturwissenschaft: Gattungen, Einzelwer-
ke und Autor(inn)en
der U.S. – amerikanischen und kanadischen Literatur
Cultural Studies USA/Kanada: Geographie, Geschichte, Institu-
tionen und soziale
Gruppen in Nordamerika
Sprachpraxis: 30 Minuten Grammatik: Transformation, gap-fil-
ling, Übersetzung Deutsch-Englisch; 60 Minuten Aufsatz bei
Auswahl aus vier unterschiedlichen Themen und Textformen
(audience, purpose, Style)

§ 3
Nebenfach Anglistik

(1) Zur Diplomvorprüfung im Nebenfach Anglistik kann nur
zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvorleistung erbracht
hat:

Leistungsnachweis wahlweise zur Einführung in die englische
Sprachwissenschaft oder zur Einführung in die Literaturwissen-
schaft
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Ein Leistungsnachweis wird aufgrund der Teilnahme an mindes-
tens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Lehrveranstaltun-
gen und einer 90-minütigen Klausur in englischer Sprache erteilt. 

(2) Die Diplomvorprüfung im Nebenfach Anglistik besteht aus
einer 90-minütigen Klausur in Englischer Sprache in jeweils dem
Bereich, der nicht durch einen Leistungsnachweis abgeschlossen
wurde.

(3) Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Englische Sprachwissenschaft
2. Englische Literaturwissenschaft

(4) Zur Diplomprüfung im Nebenfach Anglistik kann nur zuge-
lassen werden, wer die Diplomvorprüfung bestanden und darüber
hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Proseminar zur Englischen Literaturwissenschaft

2. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Proseminar zur Englischen Sprachwissenschaft

Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Proseminar wird erteilt aufgrund der Teilnahme an mindestens
drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstaltungen und
einer mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewerteten
Seminararbeit (12 bis 15 Seiten) 1 1/2 zeilig).

(5) Die Diplomprüfung im Nebenfach Anglistik besteht aus einer
30-minütigen mündlichen Prüfung in englischer Sprache in den
Bereichen Sprachwissenschaft und Englische Literaturwissen-
schaft/Cultural Studies, wobei insgesamt drei Themen zur Aus-
wahl stehen, und einer 90-minütigen Klausur im Bereich der
Sprachkompetenz (Sprachpraxis).

(6) Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Englische Sprachwissenschaft: Grundlagen der Linguistik
(Syntax, Semantik, Pragmatik etc.); Lexikologie, funktionale
Grammatik, Diskursanalyse, Soziolinguistik etc.

2. Englische Literaturwissenschaft/Cultural Studies GB/Irland:
Grundbegriffe der Literaturwissenschaft, Gattungen, Einzel-
werke und Autor(innen) der englischen Literatur, Geschichte,
Institutionen und soziale Gruppen etc. in Großbritannien und
Irland

3. Sprachpraxis: 30 Minuten Grammatik: Transformation, gap-
filling, Übersetzung Deutsch-Englisch; 60 Minuten Aufsatz
bei Auswahl aus vier unterschiedlichen Themen und Textfor-
men (audience, purpose, style)

§ 4
Nebenfach Betriebwirtschaftslehre

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre der
Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende
Prüfungsvorleistung erbracht hat:

Leistungsnachweis über eine mit mindestens „ausreichend“
bewertete 120-minütige Klausur zur Veranstaltung „Einführung
in die Betriebswirtschaftslehre“.

(2) Die Fachprüfung Betriebswirtschaftslehre der Diplomvorprü-
fung besteht aus einer 120-minütigen Klausur nach Wahl des
Kandidaten im Teilgebiet „Grundzüge der Betriebswirtschaftsleh-
re I“ (Produktionswirtschaft, Marketing, Personal und Organisa-
tion) oder im Teilgebiet „Grundzüge der Betriebwirtschaftslehre
II“ (Finanzwirtschaft, internes Rechnungswesen, externes Rech-
nungswesen). Die zweite Wiederholung einer nicht bestandenen
Diplomvorprüfung kann auf Antrag des Studierenden als etwa 30-
minütige mündliche Prüfung abgelegt werden. Der Antrag ist
schriftlich an den Prüfungsausschussvorsitzenden zu richten und
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen.  

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre der
Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvor-
prüfung und darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistung er-
bracht hat:

Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Seminar oder einer Übung in dem gewählten Teilgebiet nach
Absatz 4

Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Seminar wird erteilt aufgrund einer mit mindestens „ausreichend“
(4,0) bewerteten schriftlich vorgelegten und mündlich vorgetra-
genen Arbeit. Art und Umfang der Arbeit werden mit der Ankün-
digung der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Ein Leistungs-
nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer Übung wird
erteilt aufgrund einer mit mindestens „ausreichend“ bewerteten
120-minütigen Klausur.

Die Fachprüfung Betriebswirtschaftslehre der Diplomprüfung
besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung in Allgemei-
ner Betriebswirtschaftslehre:

1. Absatztheorie
2. Betriebliche Umweltökonomie
3. Entscheidungstheorie
4. Finanzmanagement
5. Logistik
6. Organisations- und Personalökonomie
7. Theorie des Rechnungswesen 

oder (je nach Angebot) in einer der folgenden speziellen Betriebs-
wirtschaftslehren:

1. Betriebliche Finanzwirtschaft und Unternehmensbewertung 
2. Marketing 
3. Organisations- und Personalökonomie 
4. Produktionswirtschaft 
5. Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen 
6. Betriebliches Steuerwesen 
7. Controlling 
8. Gesundheitsmanagement 
9. Internationale Betriebswirtschaftslehre 

Die Prüfungen beziehen sich jeweils auf Lehrstoff im Umfang
von zehn bis zwölf Semesterwochenstunden nach Wahl des Kan-
didaten.
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§ 5
Nebenfach Botanik

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Botanik der Diplomvorprü-
fung kann nur zugelassen werden, wer folgende Vorleistungen
erbracht hat:

1. Leistungsnachweis im Fach Allgemeine Botanik (Klausur zur
Vorlesung) 

2. Leistungsnachweis im Fach Spezielle Botanik (Klausur zur
Vorlesung) 

3. Nachweis über die Teilnahme an vier botanischen Halbtags-
exkursionen

Art und Umfang der eigenständigen Leistung (LN) werden zu
Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(2) Die Fachprüfung Botanik der Diplomvorprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung über Allgemeine
und Spezielle Botanik.

Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Anatomie und Morphologie der Gefäßpflanzen
2. Grundzüge der Systematik des Pflanzenreiches
3. Systematik der einheimischen Gefäßpflanzen

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Botanik der Diplomprüfung
kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung und dar-
über hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem frei
wählbaren Seminar. Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche
Teilnahme an einem Seminar wird erteilt aufgrund eines mit min-
destens „ausreichend“ bewerteten Seminarvortrags (ca. 15 Minu-
ten).

(4) Die Fachprüfung Botanik der Diplomprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung über Spezielle
Botanik und Ökologie. Es werden folgende Prüfungsanforderun-
gen gestellt:

1. Evolution und Phylogenie im Pflanzenbereich
2. grundlegende Kenntnisse über Pflanzenareale und die sie

bedingenden Faktoren
3. methodische Grundlagen zur Analyse der Vegetation
4. allgemeine Kenntnisse zur Ökologie von Vegetation und

Landschaft sowie zu Auswirkungen anthropogener Einflüsse

§ 6
Nebenfach Chemie

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Chemie der Diplomvorprü-
fung kann nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvorleis-
tungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der
Übung zur Anorganischen und Analytischen Chemie; ob der
Leistungsnachweis aufgrund einer mit „bestanden“ bewerte-
ten 60-minütigen Klausur oder einer mit „ausreichend“ (4,0)
bewerteten 20-minütigen mündlichen Prüfung erteilt wird,

wird mit der Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt
gegeben.

2. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Kompaktpraktikum von ein Woche; der Leistungsnachweis
wird erteilt aufgrund der mit „ausreichend“ (4,0) bewerteten
Durchführung quantitativer Analysen.

(2) Die Fachprüfung Chemie der Diplomvorprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung über Allgemeine
und Analytische Chemie sowie Instrumentelle Analytik. Es wer-
den folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Grundbegriffe: Stoff, Teilchen, Stoffmenge, Stöchiometrie
2. Atombau, Periodensystem, chemische Bindung
3. Zustandsformen der Stoffe
4. Chemische Bindung im Festkörper, Kristallsysteme
5. Chemische Reaktion: Allgemeine und physikalisch-chemi-

sche Aspekte, Lösungsprozess, Fällungsreaktionen, Proto-
nenaustauschreaktionen (Säuren und Basen nach BRÖN-
STED), Redoxreaktionen (Elektrochemische Spannungsrei-
he), Komplexbildungsreaktionen (Säuren und Basen nach
LEWIS)

6. Stoffliche Aspekte der Anorganischen Chemie: Salpeter- und
Schwefelsäure, Ammoniak, Natronlauge, Darstellung und
Eigenschaften der Metalle, Wasserstoff, Chlor, Sauerstoff und
deren Verbindungen

7. Nachweis wichtiger Kationen und Anionen, Trennungsmög-
lichkeiten

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Chemie der Diplomprüfung
kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung und dar-
über hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der
Übung zur Instrumentellen Analytik; ob der Leistungsnach-
weis aufgrund einer mit „bestanden“ bewerteten 60-minüti-
gen Klausur oder einer mit „ausreichend“ (4,0) bewerteten 20-
minütigen mündlichen Prüfung erteilt wird, wird mit der
Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

2. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Praktikum von einer Woche; der Leistungsnachweis wird
erteilt aufgrund der mit „ausreichend“ (4,0) bewerteten
Durchführung qualitativer Analysen.

(4) Die Fachprüfung Chemie der Diplomprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung über Anorganische
und Physikalische Chemie sowie Umweltchemie. Es werden fol-
gende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Grundlagen der Anorganischen Chemie
2. Grundlagen der Physikalischen Chemie: Chemische Thermo-

dynamik (Hauptsätze) und Kinetik (Zeitgesetze einfacher
Reaktionen), Transportprozesse (Stofftransport, Viskosität,
Wärmeleitung) und Elektrochemie (Leitfähigkeit von Elek-
trolyten, elektrochemische Zellen)

3. Grundlagen der Umweltchemie: Chemie der Litho-, Hydro-
und Atmosphäre sowie Umweltchemie ausgewählter Ele-
mente

4. Grundlagen der Instrumentellen Analytik: Spektroskopische
Analysemethoden, elektrochemische und chromatographi-
sche Analyseverfahren
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§ 7
Nebenfach Erziehungswissenschaft

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Erziehungswissenschaft der
Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende
Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Klausur zur Vorlesung „Einführung in die Erziehungswissen-
schaft“

2. Leistungsnachweis in Form eines Referates mit anschließen-
der Verschriftlichung oder einer Hausarbeit aus den Berei-
chen 

a) Gesellschaftliche und historische Aspekte von Bildung
und Erziehung

b) Institutionelle und organisatorische Aspekte von Bildung
und Erziehung

(2) Die Fachprüfung im NF Erziehungswissenschaft der Diplom-
vorprüfung besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung in
der Allgemeinen Erziehungswissenschaft.

(3) Zur Fachprüfung im NF Erziehungswissenschaft der Diplom-
prüfung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung
bestanden und darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen
erbracht hat:

Leistungsnachweis in der gewählten speziellen Erziehungswis-
senschaft:

a) Schulpädagogik
b) Erwachsenenbildung
c) Sozialpädagogik

(4) Die Fachprüfung im NF Erziehungswissenschaft der Diplom-
prüfung besteht  aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung in
der gewählten Speziellen Erziehungswissenschaft.

§ 8
Nebenfach Geologie/Paläontologie

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Geologie/Paläontologie der
Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende
Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über eine mit wenigstens „ausreichend“
(4,0) bewertete 15-minütige mündliche Prüfung in der Übung
Makroskopische Gesteinsbestimmung,

2. Nachweis über die Teilnahme an drei Geländetagen

Für den Leistungsnachweis nach Nr. 1 werden Kenntnisse über
die makroskopische Bestimmung der Gesteine sowie die Prinzipi-
en ihrer Klassifikation und Nomenklatur verlangt.

(2) Die Fachprüfung Geologie/Paläontologie der Diplomvorprü-
fung besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung über
Allgemeine Geologie, Historische Geologie und Regionale Geo-
logie. Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Exogene Dynamik (Auswirkungen der exogenen Kräfte Was-
ser, Eis und Wind in Abhängigkeit von den Klimazonen; Ver-
witterung, Transport und Ablagerung von Gesteinsmaterial)

2. Endogene Dynamik (Aufbau des Erdkörpers, seine physikali-
schen und chemischen Eigenschaften, vulkanische Vorgänge
an der Erdoberfläche und Bildung der Tiefengesteine, Meta-
morphoseprozesse; Gesteinsdeformationen in der Erdkruste)

3. Methoden der historischen Geologie; Grundkenntnisse der
Entwicklung der Lebewelt; erdgeschichtlicher Überblick

4. regionalgeologischer Überblick (Geologie der Erdteile),
Kenntnis der regionalen Geologie Mitteleuropas, insbesonde-
re Deutschlands

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Geologie/Paläontologie der
Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvor-
prüfung und darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistung er-
bracht hat:

1. Leistungsnachweis über eine mit wenigstens „ausreichend“
(4) bewertete Übung aus dem gewählten Wahlpflichtgebiet

2. Nachweis über die Teilnahme an drei Geländetagen

(4) Die Fachprüfung Geologie/Paläontologie der Diplomprüfung
besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung über die
Stoffgebiete der vom Kandidaten besuchten Wahlpflichtveran-
staltungen.

§ 9
Nebenfach Geschichte

(1) Die Ausbildung im Nebenfach Geschichte im Rahmen der
Diplomausbildung Geographie stellt eine Komplettierung der
Hauptfachausbildung dar und soll aus Sicht der Hauptfachausbil-
dung  eine vervollständigende Funktion haben. Es kann nicht
darum gehen, die Fachkompetenz als Historiker zu erwerben.

(2) Zur Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer fol-
gende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die Einführungsveranstaltung
2. Leistungsnachweis über ein Proseminar

Voraussetzung für den Leistungsnachweis ist die Teilnahme an
mindestens  drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Lehrveran-
staltungen. Der Leistungsnachweis wird aufgrund einer Klausur
im Rahmen der Einführungsveranstaltung beziehungsweise auf-
grund einer schriftlichen Arbeit im Rahmen des Proseminars
erteilt. Beide Leistungsnachweise müssen mindestens mit „aus-
reichend“ (4,0) bewertet sein.

(3) Die Diplomvorprüfung besteht aus einer 20-minütigen münd-
lichen Prüfung, in der Fragen zu der Zeitepoche gestellt werden,
in der der Studierende das Proseminar und die Vorlesungen
besucht hat.

(4) Widmet sich der Student dem Mittelalter, so ist der Erwerb
von Grundlagenkenntnissen in Latein in einem Umfang von min-
destens vier Semesterwochenstunden unabdingbare Vorausset-
zung für die Zulassung zur Diplomprüfung. Die vier Semesterwo-
chenstunden Lateinausbildung werden auf die abzuleistenden
zwölf Semesterwochenstunden angerechnet. Absolviert der Stu-
dent eine Lateinausbildung im Umfang von acht Semesterwo-
chenstunden, so können davon nur vier Semesterwochenstunden
auf das Stundenkontingent im Nebenfach angerechnet werden.
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(5) Zur Diplomprüfung im Nebenfach Geschichte kann nur zuge-
lassen werden, wer die Vordiplomprüfung bestanden und darüber
hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

Leistungsnachweis aus einem Hauptseminar

Ein Leistungsnachweis im Hauptstudium wird erteilt aufgrund der
Teilnahme an mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen
Lehrveranstaltungen und einer mit mindestens „ausreichend“ (4,0)
bewerteten schriftlichen Arbeit in einem Umfang ca. 15 Seiten.
Der Student soll sich im Hauptstudium auf die Ausbildung in
einer Zeitepoche konzentrieren, die der Spezialisierung in seinem
Diplomhauptfach entspricht (z. B. der Humangeographie – Sied-
lungs-, Bevölkerungs- oder Verkehrsgeographie – würde die neu-
este Zeit entsprechen, bei einer Spezialisierung auf Regionalgeo-
graphie würde sich die Landesgeschichte anbieten, usw. Derarti-
ge Kopplungen werden nicht zwingend vorgegeben, sondern
obliegen der Wahl des Studenten.

(6) Die Diplomprüfung des Nebenfaches Geschichte besteht aus
einer 180-minütigen Klausur. In dieser Klausur werden fünf Fra-
gen aus einer Zeitepoche gestellt, von denen der Student drei
beantworten muss.

§ 10
Nebenfach Informatik

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Informatik der Diplomvor-
prüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvor-
leistungen erbracht hat: Leistungsnachweise über die erfolgreiche
Teilnahme an zwei der nachfolgenden Übungen:

1. Rechnersysteme oder Technische Informatik
2. Mathematik für Informatiker I
3. Algorithmen und Programmierung

Leistungsnachweise über die erfolgreiche Teilnahme an den
Übungen Rechnersysteme, Technische Informatik und Mathema-
tik für Informatiker I werden erteilt aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Übungsver-
anstaltungen und entweder der insgesamt mit mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) bewerteten häuslichen Aufgaben oder einer mit min-
destens „ausreichend“ (4,0) bewerteten 120-minütigen Klausur;
die Art der verlangten Leistung wird mit der Ankündigung der
Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(2) Die Fachprüfung Informatik der Diplomvorprüfung besteht
aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung über die Lehrgebiete

– Rechnersysteme oder Technische Programmierung (nach
Wahl des Kandidaten)

– Algorithmen und Programmierung I

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Informatik der Diplomprü-
fung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung und
darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat: Lei-
stungsnachweise über die erfolgreiche Teilnahme an zwei der
nachfolgenden Lehrveranstaltungen:

– Algorithmen und Programmierung II
– Betriebssysteme

– Datenbanken
– Theoretische Informatik I

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Fachprüfung Informatik der Diplomprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Prüfung zu den Lehrgebieten
Algorithmen und Programmierung II, Betriebssysteme, Daten-
banken und Theoretische Informatik I.

§ 11
Nebenfach Kommunikationswissenschaft

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Kommunikationswissen-
schaft der Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer
folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme am
Grundkurs „Einführung in die Sprachwissenschaft“

2. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer
Lehrveranstaltung zur Kommunikationswissenschaft

Voraussetzung für diese Leistungsnachweise ist die Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen. Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme
am Grundkurs A „Einführung in die Sprachwissenschaft“ wird
erteilt aufgrund einer mit wenigstens „ausreichend“ (4,0) bewer-
teten 60-minütigen Klausur. Ein Leistungsnachweis über die
erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung zur Kommu-
nikationswissenschaft wird erteilt aufgrund einer mit mindestens
„ausreichend“ (4,0) bewerteten schriftlichen Proseminararbeit (10
bis 15 Seiten) oder eines mit mindestens „ausreichend“ (4,0)
bewerteten verschriftlichten Referats (10 bis 15 Seiten) oder einer
mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten Klausur.

(2) Die Fachprüfung Kommunikationswissenschaft der Diplom-
vorprüfung besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung. 

Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Grundbegriffe der Kommunikationswissenschaft, Grund-
kenntnisse der mündlichen und schriftlichen Kommunikation,
der Medien- und Massenkommunikation, Grundkenntnisse
über wirtschaftliche und rechtliche Aspekte und Bedingungen
der Kommunikation, Übersichtskenntnisse zum Aufbau und
zur Wirkungsweise von Computernetzen, Verständnis für
fachspezifische und interdisziplinäre Problemstellungen

2. Vertiefte Kenntnisse zu Aspekten und Bedingungen von
Sprech- und Schreibfähigkeiten, vertiefte Kenntnisse von
Strategien und Präsentationstechniken der modernen Kom-
munikation

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Kommunikationswissen-
schaft der Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die
Diplomvorprüfung bestanden und darüber hinaus  folgende Prü-
fungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Hauptseminar zur Kommunikationswissenschaft

2. Nachweis über die Teilnahme an einem 3-wöchigen Prakti-
kum
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Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Hauptseminar wird erteilt aufgrund der Teilnahme an mindestens
drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstaltungen und
einer mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten schriftlichen
Seminararbeit (10 bis15 Seiten).

(4) Die Fachprüfung Kommunikationswissenschaft der Diplom-
prüfung besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung.

Folgende Prüfungsanforderungen werden jeweils gestellt:

Über die Vertiefung des Grundwissens (vgl. § 3 Abs. 2) hinaus
werden vertiefte Kenntnisse zu folgenden Schwerpunkten gefor-
dert:

– inguistische Gesprächsanalyse und Pragmalinguistik
– Textverstehen und Textproduktion (Sprech- und Schreib-

fähigkeiten), Text- und Medienanalyse
– Probleme der Kommunikations- und Informationsgesellschaft
– sozialpsychologische und informatische Aspekte der Kom-

munikation
– personale und institutionelle Kommunikation

§ 12
Nebenfach Kunstgeschichte

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Kunstgeschichte der Diplom-
vorprüfung kann nur Zugelassen werden, werden folgende Prü-
fungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis für eine der Lehrveranstaltungen „Analy-
se und  Interpretation“ oder „Einführung in die Ikonographie“

2. Leistungsnachweis für ein Proseminar
3. Nachweis von mindestens acht Exkursionstagen

(2) Die Fachprüfung Kunstgeschichte der Diplomvorprüfung
besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung. Es
werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

Befragung des/Studierenden zu einem von ihm gewählten The-
menbereich zu

– einer Hauptgattung (Malerei, Plastik, Architektur, Fotografie,
Design)

– einer Kunstepoche (z.B. Romantik, Renaissance, Barock)

Eine weitere Konkretisierung beziehungsweise Eingrenzung des
Prüfungsthemas nach entsprechender Absprache ist möglich.

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Kunstgeschichte der Diplom-
prüfung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung
bestanden und darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen
erbracht hat:

1. Leistungsnachweise für zwei Hauptseminare 
2. Nachweis von zwölf Exkursionstagen (Umfang der Exkursi-

onstage GS und HS: 20 Tage)

(4) Die Fachprüfung Kunstgeschichte der Diplomprüfung besteht
aus einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung. Es werden
folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

Befragung zu zwei gewählten Themenbereichen, das sind zwei
unterschiedliche Hauptgattungen zweier unterschiedlicher Kunst-
epochen

§ 13
Nebenfach Mathematik

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Mathematik der Diplomvor-
prüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvor-
leistungen erbracht hat: 

Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der Übung
Mathematik für Naturwissenschaftler

Der Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der
Übung wird erteilt aufgrund der Teilnahme an mindestens drei
Viertel der regelmäßig vorgesehenen Übungsveranstaltungen und
entweder der insgesamt mit mindestens „ausreichend“ (4,0)
bewerteten häuslichen Aufgaben oder einer mit mindestens „aus-
reichend“ bewerteten 120-minütigen Klausur; die Art der ver-
langten Leistung wird mit der Ankündigung der Lehrveranstal-
tung bekannt gegeben.

(2) Die Fachprüfung Mathematik der Diplomvorprüfung besteht
aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung zum Lehrgebiet
Mathematik für Naturwissenschaftler. 
Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt: Reelle
Funktionen – Grundbegriffe, elementare Funktionen, Differenti-
al- und Integralrechnung für Funktionen in einer und mehreren
Variablen; Matrizen, Determinanten, lineare Gleichungssysteme,
gewöhnliche Differentialgleichungen.

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Mathematik der Diplomprü-
fung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung und
darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer
Übung zum Lehrgebiet Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Statistik; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend

2. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Seminar zum Lehrgebiet Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Statistik

Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Seminar wird erteilt aufgrund der Teilnahme an mindestens drei
Viertel der regelmäßig vorgesehenen Seminarveranstaltungen und
eines mit „ausreichend“ (4,0) bewerteten ca. 90-minütigen Referates.

(4) Die Fachprüfung Mathematik der Diplomprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Prüfung zum Lehrgebiet Wahr-
scheinlichkeitsrechnung und Statistik. 

Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt: Diskrete
Wahrscheinlichkeitsräume und -verteilungen, stetige Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen, Zufallsgrößen, Zufallsproben

§ 14
Nebenfach Öffentliches Recht

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Öffentliches Recht der
Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende
Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

724 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 11/2006



1. Leistungsnachweis über eine 90-minütige Klausur zur Vorle-
sung „Grundkurs Öffentliches Recht I’’

2. Leistungsnachweis über eine I80-minütige Klausur zur Vorle-
sung „Grundkurs Öffentliches Recht II“

Ein Leistungsnachweis im Grundstudium des Nebenfaches Öf-
fentliches Recht wird erteilt, wenn die Klausuren mit mindestens
„ausreichend“ (4,0) bewertet werden konnten.

(2) Die Fachprüfung Öffentliches Recht der Diplomvorprüfung
besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung. Prüfungsan-
forderungen sind Kenntnisse aus folgenden Bereichen:

1. aus dem Staatsrecht die Staatsstrukturprinzipien (Demokratie,
Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat), die Staatsorgane (Bun-
destag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsident, Bun-
desverfassungsgericht), verfassungsrechtliche Grundlagen für
das staatliche Handeln (Gesetzgebung, Regierung, Verwal-
tung, Rechtsprechung) sowie Grundkenntnis der Grundrechte

2. aus dem Allgemeinen Verwaltungsrecht die Grundzüge der
Organisation öffentlicher Verwaltung und die Grundprinzipi-
en rechtsstaatlichen Verwaltungshandelns (Prinzipien der
Verfassung und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Vorrang
und Vorbehalt des Gesetzes, Bestimmtheit, Verhältnismäßig-
keit, Lehre vom Verwaltungsermessen und seinen Grenzen),
Formen des Verwaltungshandelns (Verwaltungsakt, Verwal-
tungsvertrag) sowie Verwaltungsvollstreckung und Verwal-
tungsrechtsschutz.

3. aus dem Prozessrecht Grundzüge des Verfassungs- und Ver-
waltungsprozessrechts

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Öffentliches Recht der
Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvor-
prüfung und darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen
erbracht hat:

einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einer Wahlfachveranstaltung gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 JAPO M-V
(Raumordnungs- und Bauplanungsrecht, Umweltrecht mit Bezü-
gen zum privaten Umwelt- und Umweltstrafrecht)

(4) Die Fachprüfung Öffentliches Recht der Diplomprüfung
besteht aus einer 40-minütigen mündlichen Prüfung. Prüfungsan-
forderungen sind Kenntnisse aus folgenden Bereichen:

1. aus dem Besonderen Verwaltungsrecht Grundkenntnisse im
allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht (Aufbau und Zustän-
digkeiten von Polizei- und Ordnungsbehörden, Gefahrenbe-
griff, Verantwortlichkeit, polizeirechtliche Generalklausel
und Standardmaßnahmen), im Kommunalrecht (verfassungs-
rechtliche Gewährleistungen der kommunalen Selbstverwal-
tung, Satzungsrecht, Staatsaufsicht, Organisation und Aufga-
ben von Gemeinden und Landkreisen) und im Baurecht (Bau-
leitpläne und ihr Zustandekommen, Abwägungsgebot, pla-
nungsrechtliche Zulässigkeitstatbestände; Bauordnungsrecht;
Rechtsschutz),

2 . aus dem Umweltverwaltungsrecht die Rechtsquellen und die
Organisation der Umweltverwaltung, Grundprinzipien (Ge-
fahrenabwehr und Risikovorsorge) und Instrumente (insbeson-
dere rechtliche Verbote und Gebote, ökonomische Anreize) des
Umweltverwaltungsrechts, Aufbau und Funktionsweise wichti-
ger Bundesgesetze (BNatSchG, WHG, AbfG, BImSchG),

3. Grundwissen der Stoffgebiete der absolvierten wahlobligato-
rischen Lehrveranstaltungen.

(5) Die Teilnahme an einer Seminar oder einer Übung wird ent-
weder durch ein mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertetes,
schriftlich ausgearbeitetes Referat oder durch jeweils eine mit
mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete Hausarbeit und Klausur
nachgewiesen.

§ 15
Nebenfach Ökologie

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Ökologie der Diplomvorprü-
fung kann nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvorleis-
tungen erbracht:

1. Leistungsnachweis über Grundlagen der Allgemeinen Biologie
2. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme entweder

an der Vorlesung Spezieller Zoologie und den Zoologischen
Bestimmungsübungen oder an der Vorlesung Spezieller Bota-
nik I und den Botanischen Bestimmungsübungen

Ein Leistungsnachweis wird erteilt aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen. Art und Umfang wird zu Beginn der Lehrveranstaltung
bekannt gegeben.

(2) Die Fachprüfung Ökologie der Diplomvorprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Prüfung. Es werden folgende Prü-
fungsanforderungen gestellt:

Grundlagen der Allgemeine, Pflanzen-, Tier- oder Landschafts-
ökologie

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Ökologie der Diplomprüfung
kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung und dar-
über hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an zwei
verschiedenen ökologischen Kursen

2. Nachweis über die Teilnahme an fünf Tagen Exkursionen

Ein Leistungsnachweis wird erteilt, aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen sowie einer mit „bestanden“ bewerteten schriftlichen
Arbeit (Klausur oder Protokoll); Art und Umfang der Arbeit wird
mit der Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(4) Die Fachprüfung Ökologie der Diplomprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung. Es werden folgen-
de Prüfungsanforderungen gestellt: 

Vertiefte Kenntnisse von Ökosystemkompartimenten, Ökosys-
temtheorien und ökologischen Zusammenhängen, Landschafts-
und Ökosystemgliederungen, Umweltökologie

§ 16
Nebenfach Philosophie

(1) Studiengegenstand sind Grundkenntnisse der  Hauptprobleme
der Philosophie, insbesondere der Praktischen und Theoretischen
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Philosophie, Methoden der philosophischen Argumentation und
der sachgerechten Analyse philosophischer Texte und Positionen,
der Epochen und der Disziplinen der Philosophie und die Ver-
mittlung der Diskurse der Philosophie mit denen der Wissen-
schaften und mit der alltäglichen Lebenswelt.

(2) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Ab-
schluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt
25 Semesterwochenstunden. Davon entfallen auf die Zeit bis zum
Vordiplom (Grundstudium) zwölf Semesterwochenstunden und
auf die Zeit bis zum Diplom (Hauptstudium) 13 Semesterwo-
chenstunden. Im Grundstudium werden Leistungsnachweise in
Übungen und Proseminaren, im Hauptstudium in Hauptseminaren
erworben.

(3) Leistungsnachweise über die erfolgreiche Teilnahme an
Übungen und Proseminaren werden erteilt aufgrund (a) der regel-
mäßigen Teilnahme, (b) eines Ergebnisprotokolls zu einer Sit-
zung und (c) eines Referats, einer schriftlichen Hausarbeit (von
5–10 Seiten Länge) oder einer mündlichen oder schriftlichen
Abschlussprüfung, Leistungsnachweise über die erfolgreiche
Teilnahme an Hauptseminaren aufgrund (a) der regelmäßigen
Teilnahme, (b) eines Ergebnisprotokolls zu einer Sitzung und (c)
einer schriftlichen Hausarbeit (von 10 – 20 Seiten Länge).

(4) Zur Vordiplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer fol-
gende Prüfungsleistungen erbracht hat:

1. einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einer Übung oder einem Proseminar zur Praktischen Philoso-
phie (zwei Semesterwochenstunden)

2. einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einer Übung oder einem Proseminar zur Theoretischen Philo-
sophie (zwei Semesterwochenstunden)

(5) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung von 30 Mi-
nuten über zwei Prüfungsschwerpunkte in verschiedenen Gebie-
ten der Philosophie im Rahmen des Studiengegenstands nach
Absatz 1.

(6) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die
Vordiplomprüfung bestanden hat und darüber hinaus folgende
Prüfungsleistungen erbracht hat:

Zwei Leistungsnachweise über die erfolgreiche Teilnahme an
Hauptseminaren. 

(7) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung von 30 Mi-
nuten über drei Prüfungsschwerpunkte in verschiedenen Gebieten
der Philosophie im Rahmen des Studiengegenstands nach Ab-
satz 1.

§ 17
Nebenfach Politikwissenschaft

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Politikwissenschaft der Dip-
lomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende Prü-
fungsvorleistungen erbracht hat:

Einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einem Proseminar aus einer der fünf Fachgebiete:

1. Politische Theorie und Ideengeschichte
2. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
3. Vergleichende Politikwissenschaft
4. Internationale Beziehungen Außenpolitik und Regionalstudien
5. Quantitative und qualitative Methoden der Politikwissen-

schaft

Eine 30-minütige mündliche Prüfung aus zwei der fünf Fachge-
biete:

1. Politische Theorie und Ideengeschichte
2. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
3. Vergleichende Politikwissenschaft
4. Internationale Beziehungen Außenpolitik und Regionalstudien
5. Quantitative und qualitative Methoden der Politikwissen-

schaft

(2) Zur Fachprüfung im Nebenfach Politikwissenschaft der
Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvor-
prüfung erfolgreich absolviert hat und darüber hinaus folgende
Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

Einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einem Hauptseminar aus einem der fünf Fachgebiete:

1. Politische Theorie und Ideengeschichte
2. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
3. Vergleichende Politikwissenschaft
4. Internationale Beziehungen Außenpolitik und Regionalstudien
5. Quantitative und qualitative Methoden der Politikwissen-

schaft

(3) Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
Pro- oder Hauptseminar wird erteilt aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen bei aktiver Mitarbeit und einer mit wenigstens „ausrei-
chend“ bewerteten eigenständigen Leistung (Klausur, Belegar-
beit, Abschlussgespräch). Die Art der verlangten Leistung wird
mit der Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(4) Die Fachprüfung Politikwissenschaft der Diplomprüfung
besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung aus zwei der
fünf Fachgebiete:

1. Politische Theorie und Ideengeschichte
2. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
3. Vergleichende Politikwissenschaft
4. Internationale Beziehungen Außenpolitik und Regionalstudien
5. Quantitative und qualitative Methoden der Politikwissen-

schaft

§ 18
Nebenfach Physik

(1) Zur Fachprüfung im NF Physik der Diplomvorprüfung kann
nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvorleistungen er-
bracht hat:

1. Praktikumsschein zum Physikalischen Praktikum I
2. Leistungsnachweis zur Experimentellen Physik
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(2) Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einer Lehrveranstaltung wird erteilt aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen bei aktiver Mitarbeit und einer mit wenigstens „ausrei-
chend“ (4,0) bewerteten eigenständigen Leistung (Klausur, Bele-
garbeit, Abschlussgespräch). Die Art der verlangten Leistung
wird mit der Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gege-
ben.

(3) Die Fachprüfung im NF Physik der Diplomvorprüfung be-
steht aus einer 60-minütigen Klausur oder 20-minütigen münd-
lichen Prüfung. 

(4) Zur Fachprüfung im NF Physik der Diplomprüfung kann nur
zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung bestanden und
darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Praktikumsschein aus dem Elektronikpraktikum
2. Leistungsnachweis aus einem Seminar oder Übung nach

Wahl des Studierenden

(5) Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einer Lehrveranstaltung wird erteilt aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen bei aktiver Mitarbeit und einer mit wenigstens „ausrei-
chend“ bewerteten eigenständigen Leistung (Klausur, Belegar-
beit, Abschlussgespräch). Die Art der verlangten Leistung wird
mit der Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(6) Die Fachprüfung im NF Physik der Diplomprüfung besteht
aus einer 60-minütigen Klausur oder 20-minütigen mündlichen
Prüfung. 

§ 19
Nebenfach Psychologie

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Psychologie der Diplomvor-
prüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvor-
leistungen erbracht hat:

Einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einem Seminar aus einem der beiden Fachgebiete:

– Allgemeine Psychologie I
– Allgemeine Psychologie II

(2) Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einer Lehrveranstaltung wird erteilt aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen bei aktiver Mitarbeit und einer mit wenigstens „ausrei-
chend“ (4,0) bewerteten eigenständigen Leistung (Klausur, Bele-
garbeit, Abschlussgespräch). Die Art der verlangten Leistung
wird mit der Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gege-
ben.

(3) Die Fachprüfung im Vordiplom besteht aus einer 20-minüti-
gen mündlichen Prüfung in einem der Fachgebiete

– Allgemeine Psychologie I
– Allgemeine Psychologie II

(4) Zur Fachprüfung im Nebenfach Psychologie der Diplomprü-
fung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung
erfolgreich absolviert hat und darüber hinaus folgende Prüfungs-
vorleistungen erbracht hat:

Einen Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einem Seminar aus einem der drei Fachgebiete:

– Differentielle und Persönlichkeitspsychologie – Entwick-
lungspsychologie

– Sozialpsychologie

(5) Die Fachprüfung im Diplom besteht aus einer 30-minütigen
mündlichen Prüfung in einem der drei Fachgebiete

– Differentielle und Persönlichkeitspsychologie Entwicklungs-
psychologie

– Sozialpsychologie

§ 20
Nebenfach Skandinavistik

(1) Die im Nebenfach Skandinavistik zu absolvierenden Diplom-
vorprüfungen und Diplomprüfungen und die dafür erforderlichen
Prüfungsvorleistungen beziehen sich auf eine vom Kandidaten
auszuwählende Sprache (Dänisch, Norwegisch, Schwedisch) und
entweder auf die Linguistik oder die Neueren Skandinavischen
Literaturen.      

(2) Zur Diplomvorprüfung im Nebenfach Skandinavistik kann
nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvorleistungen
erbracht hat: 

1. Leistungsnachweis im Bereich Sprachkompetenz in der Pho-
netik der gewählten Hauptsprache (Dänisch, Norwegisch,
Schwedisch), 

2. Leistungsnachweis aus einem auszuwählenden Proseminar
entweder aus dem Bereich der „Linguistik“ oder aus einem
Bereich der „Neueren skandinavischen Literaturen“

Ein Leistungsnachweis wird aufgrund der Teilnahme an mindes-
tens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Lehrveranstaltun-
gen erteilt. Ob der Leistungsnachweis aufgrund einer mit mindes-
tens „ausreichend“ bewerteten schriftlichen Arbeit oder einer
120minütigen Klausur erteilt wird, wird mit der Ankündigung der
Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(3) Die Diplomvorprüfung im Nebenfach Skandinavistik besteht
für den Bereich Sprachkompetenz der gewählten Sprache
(Dänisch, Norwegisch, Schwedisch) aus einer 120-minütigen
Klausur oder einer 20-minütigen mündlichen Prüfung nach Wahl
des Kandidaten sowie für einen der Bereiche „Linguistik“ oder
„Neuerer Skandinavischer Literaturen“ aus einer 120-minütigen
Klausur oder einer 20-minütigen mündlichen Prüfung nach Wahl
des Kandidaten. 

(4) Es werden folgende Prüfungsanforderungen gestellt:

1. Sprachkompetenz: 
– Klausur: Übersetzen aus der Fremdsprache und Freies

Schreiben in der Fremdsprache (zugelassene Hilfsmittel:
Zwei- und einsprachige Wörterbücher)
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– Mündliche Prüfung: Hör- und Leseverständnis, Konver-
sation

2. Linguistik: Struktur und Geschichte der skandinavischen
Sprachen, vertiefte Kenntnisse in einem vom Kandidaten zu
bestimmenden Bereich

3. Neuere Skandinavische Literaturen: Grundzüge der Literatur-
wissenschaft und der neueren skandinavischen Literaturge-
schichte; vertiefte Kenntnisse in einem vom Kandidaten zu
bestimmenden Bereich

(5) Zur Diplomprüfung im Nebenfach Skandinavistik kann nur
zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung bestanden und
darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

1. Leistungsnachweis aus einem Hauptseminar entweder aus der
„Linguistik“ oder der“ Neueren skandinavischen Literatu-
ren“,

2. Leistungsnachweis aus einem Seminar zu einem landeskund-
lichen Thema

Ein Leistungsnachweis im Hauptstudium des Nebenfaches Skan-
dinavistik wird erteilt aufgrund der Teilnahme an mindestens drei
Viertel der regelmäßig vorgesehenen Lehrveranstaltungen. Ob
der Leistungsnachweis aufgrund einer mit mindestens „ausrei-
chend“ bewerteten schriftlichen Arbeit von höchstens 20 Seiten
oder einer 120-minütigen Klausur erteilt wird, wird mit der
Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.    

(6) Die Diplomprüfung des Nebenfaches Skandinavistik besteht
aus einer 180-minütigen Klausur, wobei drei Themen zur Aus-
wahl gestellt werden oder einer 30-minütigen mündlichen Prü-
fung, für die zwei Themen vom Kandidaten gewählt werden kön-
nen. Sowohl in der Klausur als auch in der mündlichen Prüfung
müssen sich die Themen jeweils beziehen entweder auf

1. Linguistik: Themen aus zwei verschiedenen skandinavischen
Sprachen in Geschichte und Gegenwart oder 

2. Neuere skandinavische Literaturen: Themen aus zwei ver-
schiedenen Epochen, aus zwei verschiedenen literarischen
Gattungen und aus zwei verschiedenen Sprachen

§ 21
Slawische Sprachen

(Russisch/Polnisch/Serbokroatisch/
Tschechisch/Ukrainisch)

(1) Für das Studium sind ausreichende Sprachkenntnisse in der
gewählten Sprache erforderlich. Soweit diese Sprachkenntnisse
nicht vorhanden sind, werden sie studienbegleitend erworben.

(2) Proseminare sind in der dem Nebenfach entsprechenden Spra-
che zu belegen. 

(3) Im Laufe des Studiums ist mindestens eine eintägige fachbe-
zogene Exkursion zu absolvieren.

(4) Zum Vordiplom kann nur zugelassen werden, wer folgende
Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

a) Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Proseminar zur Sprachwissenschaft

b) Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Proseminar zur Literaturwissenschaft

c) Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse im Um-
fang von acht Semesterwochenstunden, darunter: Lektüre,
Grammatik, Phonetik

(5) Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
einer Lehrveranstaltung wird erteilt aufgrund der Teilnahme an
mindestens drei Viertel der regelmäßig vorgesehenen Veranstal-
tungen bei aktiver Mitarbeit und einer mit wenigstens „ausrei-
chend“ (4,0) bewerteten eigenständigen Leistung (Klausur, Bele-
garbeit, Abschlussgespräch). Die Art der verlangten Leistung
wird mit der Ankündigung der Lehrveranstaltung bekannt gege-
ben.

(6) Die Fachprüfung besteht aus folgenden zwei Prüfungsleistun-
gen:

1. Sprachkommunikation  
2. Sprach- oder Literaturwissenschaft (nach Wahl des Kandida-

ten)

(7) In den einzelnen Teilprüfungen sind folgende Prüfungsleis-
tungen zu erbringen:

1. Sprachkommunikation der gewählten slawischen Sprache:
eine 120-minütige Klausur
– Beherrschung der Grundlagen der Grammatik der betref-

fenden Sprache
– Übersetzung eines Textes aus der Fremdsprache (zugelas-

senes Hilfsmittel: zweisprachiges Wörterbuch nach
Wahl)

2. Sprach- oder Literaturwissenschaft (nach Wahl des Kandida-
ten): eine 20-minütige mündliche Prüfung

a) Sprachwissenschaft
– Vertrautheit mit linguistischem Grundwissen und mit

sprachwissenschaftlichen Methoden
b) Literaturwissenschaft

– Vertrautheit mit literaturtheoretischen Ansätzen und
literaturwissenschaftlichen Methoden 

(8) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer das
Vordiplom bestanden und darüber hinaus folgende Prüfungsvor-
leistungen erbracht hat:

a) Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer
Lehrveranstaltung (zwei Semesterwochenstunden) entweder
zur Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft, die sich
auf die zu erlernende Sprache bezieht

b) Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Seminar zur Geschichte und den  Kultur- und Landesstudien,
das sich auf das jeweilige Land bezieht

c) Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse im
Umfange von insgesamt 15 Semesterwochenstunden, darun-
ter: Lektüre, Grammatik

d) Nachweis über eine Exkursion 

(9) Die Prüfung besteht aus folgenden zwei Teilprüfungen:
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1. Sprachkommunikation: eine 180-minütige Klausur
2. Sprach- oder Literaturwissenschaft: eine 30-minütige mündli-

che Prüfung; die Prüfung muss in dem in der Zwischenprü-
fung nicht gewählten Teilgebiet absolviert werden

(10) Gegenstand der Teilprüfungen sind die Stoffgebiete der
belegten Lehrveranstaltungen. Folgende Prüfungsanforderungen
werden jeweils gestellt:

1. Sprachkommunikation:
– Beherrschung der Grammatik der jeweiligen Sprache
– Aufsatz in der Fremdsprache (zugelassene Hilfsmittel:

einsprachige Wörterbücher)
– Übersetzung eines Textes im Umfang von ca. 150 Wör-

tern des deutschen Textes in die Fremdsprache (zugelassene
Hilfsmittel: fremdsprachige einsprachige Wörterbücher) 

2. Sprach- oder Literaturwissenschaft: (in der nach Absatz 6
Nr. 2 nicht gewählten Disziplin)

Sprachwissenschaft
– Vertrautheit mit sprachwissenschaftlichen Methoden und

die Fähigkeit, sie auf gegenwärtige Sprachzustände anzu-
wenden

– Kenntnisse zur Sprachentwicklung sowie zu den Sprache-
benen und -stilen

Literaturwissenschaft
– Beherrschung literaturtheoretischer Ansätze und literatur-

wissenschaftlicher Methoden zur gegenstandsangemesse-
nen Analyse und Beschreibung 

– Grundkenntnisse zur Literaturgeschichte

§ 22
Nebenfach Volkswirtschaftslehre

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Volkswirtschaftslehre der
Diplomvorprüfung kann nur zugelassen werden, wer folgende
Prüfungsvorleistung erbracht hat:

Leistungsnachweis über eine mit mindestens „ausreichend“ (4,0)
bewertete 120-minütige Klausur in der Lehrveranstaltung
„Grundzüge der Volkswirtschaftslehre I (Mikroökonomische
Theorie)“ oder „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II (Makro-
ökonomische Theorie)“ nach Wahl des Kandidaten.

(2) Die Fachprüfung Volkswirtschaftslehre der Diplomvorprü-
fung besteht aus einer 120-minütigen Klausur in einem der Teil-
gebiete „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre I (Mikroökonomi-
sche Theorie)“ oder „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II
(Makroökonomische Theorie)“, in dem kein Leistungsnachweis
erbracht wurde.

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Volkswirtschaftslehre der
Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvor-
prüfung und darüber hinaus folgende Prüfungsvorleistung
erbracht hat:

Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Seminar oder einer Übung in dem gewählten Teilgebiet nach
Absatz 4.

Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Seminar wird erteilt aufgrund einer mit mindestens „ausreichend“
bewerteten schriftlich vorgelegten und mündlich vorgetragenen
Arbeit; Art und Umfang der Arbeit werden mit der Ankündigung
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Ein Leistungsnachweis
über die erfolgreiche Teilnahme an einer Übung wird erteilt auf-
grund einer mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten 120-
minütigen Klausur.

(4) Die Fachprüfung Volkswirtschaftslehre der Diplomprüfung
besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung in Allgemei-
ner Volkswirtschaftslehre:

1. Einführung in die Finanzwissenschaft
2. Geld und Kredit (Grundlagen der Geldwirtschaft
3. Konjunktur und Wachstum 
4. Umweltökonomie
5. Einkommen und Verteilung
6. Außenwirtschaft
7. Wettbewerb 

oder (je nach Angebot) in einer der folgenden speziellen Volks-
wirtschaftslehren:

1. Wachstum/Strukturwandel und Handel 
2. Öffentliche Finanzen 
3. Geld und Währung 
4. Gesundheitsökonomie 

Die Prüfungen beziehen sich jeweils auf Lehrstoff im Umfang
von zehn bis zwölf Semesterwochenstunden nach Wahl des Kan-
didaten.

§ 23
Nebenfach Zoologie

(1) Zur Fachprüfung im Nebenfach Zoologie der Diplomvorprü-
fung kann nur zugelassen werden, wer folgende Prüfungsvorleis-
tungen erbracht hat:

Leistungsnachweis über eine bestandene 60-minütige Klausur in
Allgemeiner Zoologie und Spezieller Zoologie

(2) Die Fachprüfung Zoologie der Diplomvorprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Prüfung. Es werden folgende Prü-
fungsanforderungen gestellt: Grundkenntnisse der Zoologie; im
Einzelnen: 

1. Grundkenntnisse über funktionelle Morphologie und Anato-
mie der Tiere

2. Grundkenntnisse über Baupläne und Entwicklungsprozesse
3. Formenkenntnis

(3) Zur Fachprüfung im Nebenfach Zoologie der Diplomprüfung
kann nur zugelassen werden, wer die Diplomvorprüfung und dar-
über hinaus folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat:

Leistungsnachweise über die erfolgreiche Teilnahme an weiter-
führenden zoologischen oder zoologisch-ökologischen Praktika im
Umfang von insgesamt mindestens sechs Semesterwochenstunden.

Ein Leistungsnachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem
Praktikum wird erteilt aufgrund einer mit mindestens „ausrei-
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chend“ (4,0) bewerteten schriftlichen Abschlussarbeit. Art und
Umfang der Arbeit werden mit der Ankündigung der Lehrveran-
staltung bekannt gegeben. 

(4) Die Fachprüfung Zoologie der Diplomprüfung besteht aus
einer 30-minütigen mündlichen Einzelprüfung. Es werden folgen-
de Prüfungsanforderungen gestellt: 

Vertiefte zoologische Kenntnisse und Grundkenntnisse der Tierö-
kologie; im Einzelnen:

1. Grundlagen der Ökologie und Verbreitung der Tiere
2. Vertiefte Kenntnisse über Baupläne und Entwicklungsprozes-

se oder Grundkenntnisse der Tierphysiologie nach Wahl des
Kandidaten.
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung

Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in heraus-
gehobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. Frau-
en werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 1, 2, 3, 4,
5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 und 20 an das Staatliche Schulamt
Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg,
für die Stellenausschreibungen Nummer 7, 8, 9, 15 und 16 an das
Staatliche Schulamt Greifswald, M.-A.-Nexö-Platz 1, 17489
Greifswald, für die Stellenausschreibung Nummer 14 an das
Staatliche Schulamt Rostock, Möllner Str. 13, 18109 Rostock  zu
richten. Sofern Bewerbungen um mehr als eine ausgeschriebene
Stelle erfolgen, sind für jede Stelle gesonderte Bewerbungsunter-
lagen vorzulegen. Dabei ist mitzuteilen, welcher Bewerbung Pri-
orität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
bild und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer
und Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach
einzureichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schul-
amt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen,
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Angestelltenverhältnis gemäß
BAT-O ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c) Art der Stelle, Termin der Besetzung

(sofern kein Termin angegeben wird, ist die Stelle sofort zu
besetzen)

d) soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die
Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung

e) bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen
ist

Funktionsstellen – Grundschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1. a) Grundschule Burow
b) Landkreis Demmin 
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, sofort 
d) 98 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

2. a) Grundschule Burow
b) Landkreis Demmin 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort 
d) 98 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

3. a) Grundschule Gielow
b) Landkreis Demmin 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort 
d) 91 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

4. a) Grundschule Altenhof
b) Landkreis Müritz 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort 



d) 55 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

5. a) Grundschule Görmin
b) Landkreis Demmin 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort 
d) 67 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

6. a) Grundschule Mewegen
b) Landkreis Uecker-Randow
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort 
d) 62 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

7. a) Grundschule „Am Rugard“ Bergen
b) Landkreis Rügen
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, sofort 
d) 179 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

8. a) Grundschule „Am Rugard“ Bergen
b) Landkreis Rügen 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort 
d) 179 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

9. a) Grundschule „Ostseeblick“ Sassnitz
b) Landkreis Rügen 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort 
d) 261 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

*Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe, das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen oder – soweit sie über eine Lehrbefähi-
gung nach dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege
der Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für untere Klassen
im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein bildenden Schulen
oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrerlaufbahn.

Funktionsstellen – Regionale Schulen, Realschulen, Haupt-
und Realschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern

10. a) Regionale Schule Möllenhagen
b) Landkreis Müritz
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2007
d) ca. 167 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

11. a) Regionale Schule Dargun
b) Landkreis Demmin
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.09.2007
d) ca. 183 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

12. a) Regionale Schule Löcknitz
b) Landkreis Uecker-Randow
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.02.2007
d) ca. 216 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

13. a) Regionale Schule Neverin
b) Landkreis Mecklenburg-Strelitz
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.02.2007
d) ca. 129 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

14. a) Regionale Schule mit Grundschule „Buchenberg“ Bad
Doberan

b) Stadt Bad Doberan
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.02.2007
d) ca. 357 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

15. a) Regionale Schule mit Grundschule Zingst
b) Landkreis Nordvorpommern
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort
d) ca. 241 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

16. a) Regionale Schule mit Grundschule Zingst
b) Landkreis Nordvorpommern
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, sofort
d) ca. 241 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

*Legende:
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung oder  – soweit sie über eine Lehrbefähigung nach
dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege der
Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für das Lehramt an
Haupt- und Realschulen oder einer als gleichwertig anerkannten
Lehrerlaufbahn (insbesondere für das Lehramt an Realschulen).

Funktionsstellen – Gesamtschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

17. a) Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
Malchow

b) Landkreis Müritz
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.02.2007
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d) ca. 530 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

*Legende
Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene
Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien für zwei Fächer
oder über eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen
und mindestens in Vergütungsgruppe I a BAT-O eingruppiert
sein.

18. a) Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
Malchow

b) Landkreis Müritz
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.02.2007
d) ca. 530 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

*Legende
Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene
Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an Haupt-
und Realschulen für zwei Fächer oder über eine als gleichwertig

anerkannte Qualifikation verfügen und mindestens in Vergü-
tungsgruppe I b BAT-O eingruppiert sein.

Funktionsstellen – Förderschulen Landes Mecklenburg-Vor-
pommern

19. a) Schule zur individuellen Lebensbewältigung Holzendorf
b) Landkreis Mecklenburg-Strelitz
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort
d) 42 Schülerinnen und Schüler; Lehramt für Sonderpä-

dagogik, 1. Fachrichtung Geistigbehindertenpädagogik,
2. Fachrichtung frei 

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit

20. a) Schule zur individuellen Lebensbewältigung Demmin
b) Landkreis Demmin
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort
d) 40 Schülerinnen und Schüler; Lehramt für Sonderpä-

dagogik, 1. Fachrichtung Geistigbehindertenpädagogik,
2. Fachrichtung frei 

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
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Stellenausschreibung für das Auslandsschulwesen – Zweitausschreibung

Die folgenden Stellen für Schulleiterinnen oder Schulleiter sind
zu besetzen:

Deutsche Schule Cali, Kolumbien

Besetzungsdatum: 01.09.2007
Bewerbungsende: 31.12.2006

Landessprachige Schule mit verstärktem Deutschunterricht
Klassenstufen: 1 - 12
Schülerzahl: 772
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Teilnahme am Modellversuch zum gemischtsprachigen Baccalaureat
Sekundarabschluss des Landes

Lehrbefähigung der Sek. I und II
Bes. Gr. A 14 / A 15 Verg. Gr. I b / Ia BAT - O

Gute Spanischkenntnisse, die Lehrbefähigung für Deutsch oder
eine moderne Fremdsprache sowie Erfahrungen in Deutsch als
Fremdsprache (DaF) sind erforderlich

——

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen im
Gastland wird erwartet.

Fragebögen für die Bewerbung stehen im Internet unter www.aus-
landsschulwesen.de  zur Verfügung.

Die Bewerbung ist möglichst umgehend dreifach auf dem
Dienstweg an das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen – zu richten. 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewerbungs-
schreibens, eines ausgefüllten Fragebogens und eines Lebenslaufs
an die Zentralstelle (als Vorabinformation) wird gebeten.

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung
angegebene Besoldungs-/ Vergütungsgruppe innehaben. Soweit
Bewerberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann möglich,
wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrgenommen
wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausgeschriebene
Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die vergleichbare
Vergütungsgruppe führen können. Hierzu ist eine ausdrückliche
Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin oder Schulleiter im
Ausland durch den Dienstherrn erforderlich. 

Sofern sich Bewerberinnen und Bewerber höherer Besoldungs-
gruppen auf eine Schulleiterstelle bewerben, ist für eine Vermitt-
lung neben der Zustimmung des beurlaubenden Landes das Ein-
verständnis der Bewerberin oder des Bewerbers zur Gewährung
der Zuwendungen auf Basis der für die Schulleiterstelle ausge-
schriebenen (niedrigeren) Besoldungsgruppe erforderlich.

Drittbewerbungen werden berücksichtigt.
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Es handelt sich um ein Projekt der Initiative Deutsche Sprache
unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Träger sind
das Goethe-Institut und die Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Part-
ner sind die Heinz Nixdorf-Stiftung sowie der Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft.

Der Wettbewerb hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in ihrer
Fähigkeit zu fördern, vor und mit anderen zu sprechen, einander
aktiv zuzuhören und kreativ zu ihrer eigenen Sprache zu finden.
Das Projekt orientiert sich an den Bildungsstandards der Kultus-
ministerkonferenz und stellt zudem Unterrichtsmaterial zur Ver-
fügung, das sich, als Vorbereitung auf den Wettbewerb, in den
Deutschunterricht integrieren lässt. Der Wettbewerb soll im neuen
Schuljahr in einer Pilotphase erprobt werden.

Informationen und Anfragen an:
Falk Wellmann
Neue Schönhauser Straße 20
10178 Berlin
Telefon: 030 28876433
Fax: 030 28876440
e-mail: wellmann@initiative-deutsche-sprache.de
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Deutsch-Olympiade für Schülerinnen und Schüler

Wir suchen Deutschlands beste Schulen mit Hauptschulab-
schluss!

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung, die Robert Bosch Stiftung
und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
schreiben im Rahmen der Initiative Hauptschule den Hauptschul-
preis 2007 - Deutschlands beste Schulen mit Hauptschulabschluss
aus. An dem Wettbewerb können sich bundesweit alle Haupt-
schulen und Schulen, die zum Hauptschulabschluss, zur Berufs-
bildungsreife oder Berufsreife führen, beteiligen. Pro Bundesland
werden bis zu drei Landespreise (1. Preis: 5.000 Euro, 2. Preis:
3.500 Euro, 3. Preis: 2.000 Euro) vergeben. An die drei besten
Schulen mit Hauptschulabschluss verleiht Bundespräsident Horst
Köhler im Mai 2007 zusätzlich die Bundespreise (1. Preis:
15.000 Euro, 2. Preis: 10.000 Euro, 3. Preis: 5.000 Euro). 

Alle Bewerberschulen erhalten, auch wenn Sie keinen Landes-
oder Bundespreis gewinnen, einen Teilnahmepreis. Die Preissum-
me beträgt insgesamt 240.000 Euro!

Der Einsendeschluss ist der 5. Januar 2007 . Nähere Informatio-
nen finden Sie im Internet unter www.Hauptschulpreis.ghst.de.
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Der Bundeswettbewerb Mathematik wird auch 2007 wieder ver-
anstaltet. Es können sich Schülerinnen und Schüler an allen Schu-
len in der Bundesrepublik Deutschland beteiligen, die zur allge-
meinen Hochschulreife führen. Der Wettbewerb richtet sich in
seinen Anforderungen aber schwerpunktmäßig an die Klassen 10
bis 13. Die erste Runde des Wettbewerbs 2007 beginnt Anfang
Dezember 2006, dann werden die Ausschreibungsunterlagen an
die Schulleitungen versandt. Einsendeschluss für die erste Runde
ist der 1. März 2007.

Der Bundeswettbewerb Mathematik möchte bei Schülerinnen und
Schülern Interesse an der Mathematik wecken und wach halten.
Mit interessanten und anspruchsvollen Aufgaben will er sie anre-
gen, sich eine Zeit lang intensiv mit Mathematik zu beschäftigen.
Mathematisch Interessierten soll so die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihre Fähigkeiten zu erproben und weiter zu entwickeln.
Neben dem mathematischen Schulwissen muss man zur Teilnah-
me vor allem auch Ausdauer mitbringen.

Ein Wettbewerbslauf besteht aus drei Runden. In den ersten bei-
den Runden werden je vier Aufgaben aus unterschiedlichen Berei-
chen der Elementarmathematik gestellt. Sie müssen in Hausarbeit
selbstständig gelöst und schriftlich ausgearbeitet werden. Die
Aufgaben sind nicht direkt an den Schulstoff gebunden. In der
ersten Runde sind auch Gruppenarbeiten zugelassen. In der drit-
ten Runde werden die Berechtigten zu einem Kolloquium mit
Mathematikern und Mathematikerinnen aus Universität und
Schule eingeladen. In dieser Runde werden anhand von fachli-
chen Einzelgesprächen die Bundessieger/innen ermittelt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der ersten und zweiten
Runde erhalten Urkunden, in der zweiten Runde zusätzlich Geld-
preise. Auf Grund der Beteiligung der Studienstiftung des deut-
schen Volkes am Kolloquium werden die Bundessieger/innen im
Falle eines Studiums an einer wissenschaftlichen oder techni-
schen Hochschule in die Förderung der Studienstiftung gemäß
deren Regelungen aufgenommen.

Träger des Bundeswettbewerbs Mathematik ist der Verein Bil-
dung und Begabung e.V., gefördert wird er vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung und dem Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft. Die Kultusminister und Schulbehörden
der Länder unterstützen den Wettbewerb und befürworten die
Teilnahme. Der Bundeswettbewerb Mathematik steht unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle des Wettbewerbs,
wo auch zusätzliche Ausschreibungsunterlagen angefordert wer-
den können.

Bundeswettbewerb Mathematik, Wissenschaftszentrum, 
Postfach 201448, 53144 Bonn
Telefon: 0228 - 9 59 15-20, Fax: 0228 - 9 59 15-29
E-mail: info@bundeswettbewerb-mathematik.de
www.bundeswettbewerb-mathematik.de
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Bundeswettbewerb Mathematik 2007

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
(FWU) ist das Schulmedien-Institut der Bundesländer. Hier wer-
den u.a. didaktische DVD`s entwickelt, die besonders für Lehrer
nutzerfreundlich sind und den Unterricht vielfältig bereichern.
Weitere Informationen zu den didaktischen und lehrplanzentralen
Medien des FWU erhalten Sie unter http://www.fwu.de.

„Gletscher im Wandel des Klimas“ (46 02321)

Weltweit schmelzen die Gletscher. Ursache ist eine globale Kli-
maerwärmung, die langfristig auch eine Änderung der Lebensbe-
dingungen für den Menschen zur Folge hat. Forscher gehen den
Folgen der Klimaerwärmung auf den Grund. Sie beobachten, dass
Gletscher schrumpfen, Bergstürze, Steinschlag, Muren und Über-
schwemmungen zunehmen. Hat das ewige Eis der Gletscher ein
Ablaufdatum bekommen? Wie wirkt sich der Klimawandel auf
die Vegetation aus? Im Mittelpunkt dieser didaktischen DVD ste-
hen die Gletscher der Alpen, Abtragungsformen und Ablagerun-

gen des Eises und des Schmelzwassers sowie die Auswirkungen
einer Klimaveränderung. Neben Filmsequenzen dokumentieren
Bilder und Grafiken das Schwinden der Gletscher und vermitteln
Informationen zum globalen Klimawandel. Mithilfe der Arbeits-
materialien im ROM-Teil der DVD können die Informationen
vertieft und gefestigt werden.

Bestellen Sie die DVD „Gletscher im Wandel des Klimas“ 
(46 02321), die für den Einsatz in allgemeinbildenden Schulen (Jgst.
5 - 13) geeignet ist, per E-Mail an: vertrieb@fwu.de zum Sonderpreis
für Schulen Euro 50,- statt Euro 125,- im Monat November!

Weitere Informationen zu den didaktischen und lehrplanzentralen
Medien des FWU erhalten Sie unter http://www.fwu.de. Tipp: In
Ihrem Medienzentrum können Sie die Medien kostenlos entlei-
hen!
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